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 Einleitung  1
Mit der Erarbeitung und Fertigstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 2009 und 2015 wird die 

Umsetzung der EG Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL, RL 2000/60/EG) im Freistaat Sachsen konkret. Das vorrangige 

Ziel der EG-WRRL liegt u. a. in der Erreichung des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen 

Potenzials der Fließgewässer-Wasserkörper (FWK). Hierfür sind Maßnahmen zur Beseitigung und Minderung der 

vorhandenen Belastungen zu benennen und umzusetzen. Mit Fristverlängerungen ergibt sich ein Zielhorizont für die 

EG-WRRL bis spätestens in das Jahr 2027. 

Derzeit erreichen dieses Ziel, d.h. den guten ökologischen Zustand, nur ca. 3 % der sächsischen Fließgewässer-

Wasserkörper des WRRL-Berichtsgewässernetzes (Stand 2. Bewirtschaftungsplan, Dez. 2015). Damit befindet sich der 

überwiegende Teil der WRRL-relevanten FWK in einem unzureichenden ökologischen Zustand. Es besteht somit ein 

erheblicher Handlungsbedarf, um die Zielerreichung bis spätestens zum Jahr 2027 sicherzustellen. 

Im FuE-Vorhaben ĂEntwicklung eines aktiven und mehrschichtigen Handlungsrahmens zur Umsetzung der Ziele der 

EG-WRRL im Freistaat Sachsen ï Projekt ElmaRñ (LfULG 2018, folgend als ElmaR I bezeichnet) wurde ein breiter 

Handlungsrahmen mit zu betrachtenden Einzelfragestellungen aus den Bereichen Fachplanung, Förderung, Planungs-/ 

Umsetzungsinstrumente für eine gezielte praxisnahe Anwendung im Rahmen der EG-WRRL untersucht und zahlreiche 

Weiterentwicklungspotenziale aufgezeigt. Im Zuge der Betrachtungen wurde u.a. deutlich, dass für eine erfolgreiche 

Gewässerentwicklung auch Kosten-Nutzen-Betrachtungen notwendig sind, um zu verdeutlichen, dass die Ver-

besserung ökologischer Zustände an Gewässern auch Wirkungen auf regionale Wertschöpfungsketten entfalten 

können. Dabei steht die Verbesserung der Akzeptanz sowohl in den Kommunen wie auch in der Landwirtschaft im 

Fokus dieser ökonomischen Analysen. 

Zusammengefasst wird daher bei der Bearbeitung des Projektes ĂErmittlung und ºkonomische Analyse der Kosten, 

Nutzen und Erlöse bei der Renaturierung von Gewässern im ländlichen Raum ï Projekt ElmaR II ï Kosten, Nutzen, 

Erlºseñ von folgender These  ausgegangen: 

Die Erreichung der Zielstellungen der EG-WRRL kann mit geeigneten Gewässerentwicklungsmaßnahmen umgesetzt 

werden. Dies ist aber mit erheblichen Konflikten und Herausforderungen vor allem mit den Landnutzern verbunden, die 

u.a. auch schon im Projekt ElmaR I herausgearbeitet worden sind. Die Entwicklung von Gewässern löst zum einen 

z.T. erhebliche Investitionen aus, zieht andererseits aber auch einen nicht zu unterschätzenden Umweltnutzen nach 

sich. Dieser Nutzen kann als Ökosystemleistung ĂUmsetzung der Gewªsserrenaturierungñ in einer regionalen Wert-

schöpfung langfristig verankert werden. Denn wird die Umsetzung der Gewässerentwicklung/-renaturierung mit einer 

landwirtschaftlichen, gewässerschonenden Nutzung im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor kombiniert, so 

kann der Landwirt weiterhin Rohstoffe auf der Fläche anbauen, ernten und damit seinen Beitrag in einer regionalen 

Wertschöpfung z.B. über die Bereitstellung Erneuerbarer Energie leisten. Eine vielversprechende und vielerorts auch 

ökonomisch sinnvolle Landbewirtschaftungsform ist der Anbau von verschiedenen Agrarholzkulturen. Im Ergebnis 

wird so deutlich, dass nur durch die Verknüpfung der Themen EG -WRRL, Landwirtschaft und Daseinsvorsorge 

in einer ländlichen Bioökon omie die Akzeptanz und in Folge die Umsetzung der EG -WRRL vorangetrieben 

werden kann. Im Gegensatz dazu führt eine segregierte Betrachtung dieser Themen in der Regel zu Mehrkosten, 

Umsetzungshemmnissen durch fehlende Landverfügbarkeit und zu einer ökonomischen Abwertung der dem Ge-

wässerkörper ab Böschungsoberkante dienenden Flächen. 
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Ziel dieses Projektes sind daher Kosten-Nutzen-Betrachtungen, die beispielhaft und überblicksartig darlegen,  

 mit welchen Planungs- und Umsetzungskosten von erforderlichen Maßnahmen der Gewässerrenaturierung zur 

Erreichung der ökologischen Bewirtschaftungsziele zu rechnen ist,  

 welche Erlöse und/oder Verluste in den bestehenden und ggfs. auch zu entwickelnden regionalen Wertschöp-

fungsketten aus Landwirtschaft, Handwerk/Gewerbe und flankiert durch die kommunale Daseinsvorsorge sowie 

Wirtschaftsförderung entstehen können, 

 welcher (Umwelt-)Nutzen sich aus der Umsetzung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung ableiten lässt 

und 

 mit welchen Förder- und Finanzierungsinstrumenten eine solche Maßnahmenumsetzung u.a. flankiert werden 

kann (Implementierung in verfügbare Instrumentarien).  

Daher ist das Vorhaben in folgende 5 Arbeitspakete gegliedert, die sich im Bericht wiederspiegeln: 

 Arbeitspaket 1:  Erstellung eines (vereinfachten) Schemas zur Ermittlung und Darstellung der kostenrelevanten 

Grundlagen für die Planung und Vorbereitung von erforderlichen Maßnahmen zur Gewässerentwicklungs-/-

pflege und deren Kalkulationsmethoden 

 Arbeitspaket 2:  Erarbeitung von beispielhaften Kalkulationen für die anfallenden Planungs- und Umsetzungs-

kosten von Gewässerentwicklungs-/-pflegemaßnahmen (unter Beachtung des im Arbeitspaket 1 erarbeiteten 

Schemas) 

 Arbeitspaket 3:  Ermittlung geeigneter gewässerschonender Landbewirtschaftungsformen für eine Integration in 

bestehende und zu entwickelnde regionale Wertschöpfungsketten aus Landwirtschaft, Handwerk/Gewerbe und 

Durchführung beispielhafter Erlös-/ und Verlustrechnungen 

 Arbeitspaket 4:  Ergänzende Beschreibung und Ableitung des (Umwelt-)Nutzens (Kosten-Nutzen-

Betrachtungen mit Methoden der Umweltökonomie) 

 Arbeitspaket 5:  Zusammenführung der bisher ermittelten Kernergebnisse und Ableitung von Schlussfolgerungen 

Die Kosten-Nutzen-Betrachtungen werden am Beispiel des Ottendorfer Saubaches als Gewässer 2. Ordnung nach 

SächsWG durchgeführt. Der zu betrachtende, 2,8 km lange Abschnitt des Ottendorfer Saubaches liegt in der Gemeinde 

Bennewitz im Landkreis Leipzig. Im Projekt ElmaR I wurde er als Pilotgewässer ausgewählt und für eine nähere 

Betrachtung in die zwei Gewässerabschnitte ĂNordñ (ca. 1,5 km lang) und ĂS¿dñ (ca. 1,3 km lang) gegliedert, (siehe 

Übersichtskarte in Abbildung 2). Für die Betrachtungen im Projekt ElmaR II werden die zwei Bereiche zusammengefasst. 

Der IST-Zustand des Ottendorfer Saubaches ist durch einen geraden Verlauf in einem tief eingeschnittenen Trapezprofil 

gekennzeichnet, das sich in der intensiv genutzten angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche als sehr strukturarm 

darstellt. Es befinden sich keine bzw. nur sehr vereinzelte Gehölze entlang des Gewässers (vgl. Abbildung 1). Weitere 

Informationen zum Ottendorfer Saubach sind im Anhang 3 dargestellt. 

In der Region wie auch in anderen Projekten des IfaS sind bereits konkrete MaÇnahmen zum Thema ĂAgrarholz-

nutzungñ und ĂWertschºpfungñ erarbeitet und z.T. auch schon umgesetzt worden. Dabei steht die nachhaltige 

Produktion von Biomasse, deren Ökosystemleistungen in der Kulturlandschaftsentwicklung und der Aufbau regionaler 

Wertschöpfungsketten im Fokus der praktischen und wissenschaftlichen Arbeiten. In diesem Zusammenhang kommt 

auch der Entwicklung naturnaher Gewässer in Verbindung mit nutzbaren Agrarholzkulturen eine herausragende 

Bedeutung zu (siehe Anhang 7 mit den Kurzbeschreibungen verschiedener Projekte, insbesondere die regional im 

Wurzener Land aktiven Verbünde von WERTvoll und ZENAPA).  
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Abbildung 1: Ottendor fer Saubach ï geradliniges Trapezprofil ohne Gehölze (links) bzw. vereinzelten 
Gehölzen (rechts) mit angrenzenden Ackerflächen bis an die Böschungsoberkante  

 

Abbildung 2: Übersichtskarte Beispiel gewässerabschnitt des Ottendorf er Saubach es in der Gemeinde 
Bennewitz  (Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation  und Vermessung Sachsen (GeoSN))   

Ottendorfer Saubach  

Bennewitz  

Bereich  

ĂNordñ 

Bereich  

ĂS¿dñ 

Vereinigte Mulde 

Überschwemmungs- 

gebiet  

ĂVereinigte Muldeñ 
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 Planung und Vorbereitung von Gewässeren t-2
wicklungsmaßnahmen  

Für die Planung und Vorbereitung von Gewässerentwicklungs- und ïpflegemaßnahmen fallen zusätzlich zu den 

Baukosten ebenfalls Planungskosten, Kosten für Flächensicherung sowie für Entschädigungs- und Ausgleichs-

zahlungen an. Diese erforderlichen kostenrelevanten Grundlagen wurden ermittelt und in einem vereinfachten Schema 

(vgl. Abbildung 3) zusammengefasst dargestellt. Sie werden im Weiteren dann näher erläutert. 

 

Abbildung 3:  Schema zur Ermittlung der kostenrelevanten Grundlagen  
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 Ermittlung der  Planungs kosten / des Planungs -2.1
honorars  

Voraussetzung für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Gewässerentwicklungs- / -pflegemaßnahmen ist eine 

effiziente und fachlich fundierte Planung und ggf. die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachplaner sowie 

eine angemessene Honorierung der Planungs-, Überwachungs- und Betreuungsleistungen. 

In einem ersten Schritt erfolgt die Einstufung der Planungsaufgabe als Objekt nach HOAI (2013) oder als frei zu 

vereinbarende Leistung nach Aufwandskalkulation. Jede Planungsleistung, die in Leistungsbildern der HOAI (2013) 

beschrieben wird, ist auch im Rahmen der HOAI abzurechnen. Da die Leistungsbilder in den Abschnitten 2 (Frei-

anlagen) und 3 (Ingenieurbauwerke) auch Anlagen des Wasserbaus umfassen, sind Planungsleistungen für Gewässer-

entwicklungsmaßnahmen, für die ein wasserrechtliches Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren erforderlich 

ist, grundsätzlich nach HOAI abzurechnen. Für Gewässerentwicklungs-/ pflegemaßnahmen, die im Zuge der Ge-

wässerunterhaltung durchgeführt werden können, oder für Gewässerentwicklungskonzepte kann das Honorar frei 

vereinbart werden. ĂBesondere Leistungenñ sowie Gutachten und Beratungsleistungen werden nach HOAI (2013) frei 

vereinbart und nach Zeitaufwand oder als Pauschalhonorar abgerechnet.  

 Honorarermittl ung auf Grundlage der HOAI  2.1.1
Folgend wird schrittweise Vorgehensweise der Honorarermittlung auf Grundlage der HOAI beschrieben. Ein konkretes 

Beispiel für die Honorarermittlung nach HOAI findet sich für die Beispielabschnitte der Pilotgewässer aus ElmaR 

(LfULG 2018) im Anhang 4. Unabhängig von den derzeit stattfindenden Diskussionen über eine Anpassung der HOAI 

infolge des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urt. v. 04.07.2019 ï Rs. C-377/17) zur Abschaffung der 

Mindest- und Höchstsätze dient diese Honorarermittlung zur Orientierung, um den Honorarumfang bei vergleichbaren 

Vorhaben entsprechend der derzeitigen rechtlichen Grundlagen einschätzen zu können.  

Zuordnung der Leistungen zu einem Leistungsbild der HOAI  

In der HOAI 2013 sind in zwei Leistungsbildern Honorare für Gewässer verordnet:  

 Leistungsbild Freianlagen (Abschnitt 2 §38 ff. HOAI) und  

 Leistungsbild Ingenieurbauwerke (Abschnitt 3 §41 ff. HOAI). 

In der Praxis bestehen immer wieder Unsicherheiten bei der Zuordnung einer Planung, zumal die Zuordnung in der 

Fachdiskussion teilweise umstritten ist und sich nicht allgemeingültig festlegen lässt (vgl. KALTE & Wiesner, 2011 und 

RADEMACHER, 2011).  

Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Zuordnung einer Gewässerentwicklungsplanung zu einem Leistungsbild der HOAI ergibt 

sich aus der Funktion des Objekts und des Aufgabenschwerpunkts bei der Planung. In Abschnitt 2 Freianlagen § 38 

ĂBesondere Grundlagen des Honorarsñ der HOAI sind unter Punkt 1 ĂEinzelgewªsser mit ¿berwiegend ºkologischen und 

landschaftsgestalterischen Elementenñ explizit aufgeführt. Ökologische Gewässerumgestaltungen im Zuge der EG WRRL 

lassen sich aufgrund der überwiegend ökologischen Anforderungen an die Planungsaufgabe überwiegend in diese 

Kategorie einordnen und sind demnach gemäß Leistungsbild ĂFreianlagenñ zu planen (KALTE & WIESNER, 2011). 

Sobald bei einer Planungsaufgabe der funktionale und ingenieurmäßige Anspruch überwiegt und Ufer- und 

Böschungssicherungsmaßnahmen eingesetzt werden, ist die Leistung vorzugsweise Ä 41 ff. der HOAI ĂIngenieur-

bauwerkeñ zuzuordnen. Beispiele hierf¿r sind Gewªsserabschnitte, in denen die hydraulischen Anforderungen zur 

schadlosen Ableitung eines Bemessungsabflusses unter Berücksichtigung von diversen Zwangspunkten dominieren. 

Diese Planungsobjekte erfordern eine ingenieursmäßige Bearbeitung mit entsprechend differenzierten hydraulischen 

und ggf. statischen Nachweisen. 
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Ermittlung der anrechenbaren Kosten (ohne Umsatzsteuer) nach Kostenrahmen  

Die Grobeinschätzung der voraussichtlichen Baukosten des Objekts in Form eines Kostenrahmens dient als Grundlage 

für die Ermittlung eines vorläufigen Berechnungshonorars. Diese werden beispielsweise in Form von Kosten je 

Laufmeter entsprechend der anstehenden Planungsaufgabe angegeben. Grundlage für die Honorarberechnung im 

weiteren Planungsverlauf stellen die Kostenschätzung (Leistungsphase 2 ï Vorplanung) bzw. die Kostenberechnung 

(Leistungsphase 3 ï Entwurfsplanung) dar.  

Einordnung in Honorarzone n (Honorarzone I bis V) sowie Ermittlung des Honorarsatzes (Höchstsatz, 
Mindestsatz)  

In der Regel können für die Einordnung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen in Honorarzonen nach § 5 HOAI 

mindestens durchschnittliche, häufiger aber überdurchschnittliche Planungsanforderungen angesetzt werden. Die 

Einstufung der Planungsleistungen in eine dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung angemessene Honorarzone 

erfolgt anhand eines Punkteschemas entsprechend der in Tabelle 1 genannten Bewertungsmerkmale.  

Tabelle 1: Punktbewertungsschema zur Bestimmung der Honorarzone gemäß HOAI 20 13 (§ 40 Abs. 2 -4 und 
§ 44 Abs. 2 -4) 

Ingenieurbauwerke  Freianlagen  

Bewertungsmerkmale 
Punkte-

spektrum 
Bewertungsmerkmale 

Punkte-
spektrum 

geologische und baugrundtechnische 
Gegebenheiten 

1 ï 5 
Anforderungen an die Einbindung in 
die Umgebung  

1 ï 8 

technische Ausrüstung und Ausstat-
tung 

1 ï 5 
Anforderungen an Schutz, Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft 

1 ï 8 

Einbindung in die Umgebung oder das 
Objektfeld 

1 ï 5 Anzahl der Funktionsbereiche 1 ï 6 

Umfang der Funktionsbereiche oder 
der konstruktiven oder technischen An-
forderungen 

1 ï 10 gestalterische Anforderungen 1 ï 8 

fachspezifische Bedingungen 1 ï 15 Ver- und Entsorgungseinrichtungen 1 ï 6 

Honorarzone Punkte Honorarzone Punkte 

I bis 10 I bis 8 

II 11 ï 17 II 9 ï 15 

III 18 ï 25 III 16 ï 22 

IV 26 ï 33 IV 23 ï 29 

V 34 ï 40 V 30 ï 36 

Im Leistungsbild Freianlagen sind nach Anlage 11.2 (zu Ä 39 Absatz 4, Ä 40 Absatz 5 HOAI 2013), ĂObjektliste Freian-

lagenñ Planungen zur Ănaturnahen Gewässer- und Ufergestaltungñ der Honorarzone III zuzuordnen. Sofern es sich um 

ĂFlächen für den Arten- und Biotopschutz mit differenzierten Gestaltungsansprüchen oder mit Biotopverbundfunktionñ 

handelt, kann nach Anlage 11.2 eine Zuordnung in Honorarzone IV vorgenommen werden.  

Bewegt man sich im Leistungsbild der Ingenieurbauwerke, werden die o. g. erhöhten Planungsanforderungen in der 

Anlage 12.2 der HOAI widergespiegelt. Die im Zuge von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung bzw. Struktur-

verbesserung anfallende Bearbeitung von ĂEinzelgewässern mit ungleichförmigem ungegliedertem Querschnitt und 

einigen Zwangspunkten und Gewässersysteme mit einigen Zwangspunktenñ wird in die Honorarzone III eingeordnet 

(Anlage 12.2, Gruppe 3), die Bearbeitung von ĂEinzelgewässern mit ungleichförmigem gegliedertem Querschnitt und 

vielen Zwangspunkten, und Gewässersysteme mit vielen Zwangspunkten, besonders schwieriger Gewässerausbau mit 

sehr hohen technischen Anforderungen und ökologischen Ausgleichsmaßnahmenñ in die Honorarzone IV (Anlage 12.2, 

Gruppe 3). Mit dieser Zuordnung lassen sich insbesondere Planungsaufgaben abbilden, bei denen unter schwierigen 
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Rahmenbedingungen durch eine naturnahe Sicherung und eine damit verbundene Differenzierung des Gewässerprofils 

wenigstens ein Mindestmaß an ökologischen Funktionen zu gewährleisten ist.  

Bestehen Zweifel an der Zuordnung zu einer Honorarzone, ist die Honorarzone anhand der von der HOAI vor-

gegebenen Punktebewertung zu bestimmen. Hohe Punktzahlen stehen dabei für komplexe und hohe Anforderungen.  

Die Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen erfordern u.a. wegen des 

Umgangs mit lebenden Materialien umfangreiche Spezialkenntnisse und Erfahrung. Damit können besondere Auf-

wendungen entstehen. Innerhalb der jeweils ermittelten Honorarzone besteht die Möglichkeit, je nach Schwierigkeits-

grad und Komplexität der Planungsaufgabe die Honorarberechnung zwischen dem jeweiligen Mindestsatz und 

Höchstsatz durchzuführen, wobei die Mindest- und Höchstsätze nach EuGH-Urteil vom 04. Juli 2019 nicht mehr 

bindend sind. 

Einschätzung des Erfordernisses  eines Umbauzuschlags gemäß HOAI (2013)  

Für Grundleistungen, die im Rahmen der Leistungsbilder Freianlagen oder Ingenieurbauwerke vergeben werden, kann 

bei Umbauten und Modernisierungen nach HOAI 2013 § 36 ein Zuschlag von bis zu 33 Prozent vereinbart werden. 

Dies kann insbesondere bei streckenweisem Umbau von hartem Verbau in naturnah gesicherte Ufer mit komplizierten 

Anschlüssen zum harten Verbau erfolgen. 

Der Umbau eines eher technisch ausgebauten Gewässers im Rahmen der EG WRRL mit dem Ziel der Erreichung des 

guten ökologischen Zustandes ist im Sinne der HOAI ein Umbau eines Ingenieurbauwerks zur Freianlage. Das 

vorhandene ĂObjektñ FlieÇgewªsser wird dabei Ămit wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestandñ (Ä 2 Nr. 5) 

umgestaltet. Hier gilt auf Grundlage von § 6 HOAI (1) Nr. 5. ab einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad, der bei 

Leistungen der ökologisch orientierten Gewässerumgestaltung (z.B. mit ingenieurbiologischen Bauweisen) praktisch 

immer vorliegt (vgl. Kapitel 6.2) auch ohne schriftliche Vereinbarung ein Zuschlag von 20 Prozent als vereinbart. Zur 

Vermeidung von Unstimmigkeiten bei der Auftragsbearbeitung und ïabrechnung empfiehlt § 6 HOAI (1) Nr. 5. jedoch, 

den Umbauzuschlag unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.  

Unabhängig von der Zuordnung der Planungsaufgabe zum Leistungsbild Ingenieurbauwerke oder Freianlagen ist der 

Umfang des Umbauzuschlags immer individuell zu prüfen. 

Besondere Leistungen  nach § 39 bzw. 43 HOAI (2013)  

Bei der Planung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen können Leistungen notwendig werden, die über die 

Leistungsbilder der Anlage 11 HOAI 2013 (für Freianlagen) bzw. Anlage 12 HOAI 2013 (für Ingenieurbauwerke) 

hinausgehen. Die Honorierung dieser besonderen Leistungen kann nach § 3 HOAI 2013 frei vereinbart werden. 

Typische ĂBesondere Leistungenñ, die im Rahmen der Planung erforderlich werden können, sind in Kap. 2.1.3 und 

2.1.4 erläutert. 

Zeit - und Pauschalhonorar  

Die Vergütung von Grundleistungen nach den Leistungsbildern der HOAI ist grundsätzlich an die Baukosten (anrechen-

bare Kosten) der Maßnahmen gekoppelt. Lediglich Leistungen mit anrechenbaren Kosten außerhalb der HOAI-

Tafelwerte sowie ĂBesondere Leistungenñ bzw. Beratungs- und Gutachterleistungen, die nach der HOAI 2013 nicht 

mehr dem Preisrecht unterfallen, können frei vereinbart werden. 

Viele Bauherren schließen mit Architekten und Ingenieuren weiterhin Honorarverträge mit einer Abrechnung der 

erbrachten Leistungen nach vertraglich vereinbarten Stundensätzen und Zeitaufwand (Zeithonorar mit Stundenbelegen) 

statt nach den HOAI-Tafelwerten. Gleiches gilt für Pauschalhonorare. Letztere werden vorzugsweise auf Basis einer 

plausiblen und möglichst detaillierten Zeitaufwandskalkulation vereinbart und erleichtern die Abrechnung der 

Leistungen für Auftragnehmer und Auftraggeber.  

Vor allem bei kleineren Maßnahmen mit anrechenbaren Kosten unterhalb oder nur unwesentlich über den Tafel-

wertuntergrenzen der HOAI 2013 (< 20.000 ú bei Freianlagen, 25.000 ú bei Ingenieurbauwerken) fallen in der Regel so 

geringe Baukosten an, dass die in den Honorartafeln enthaltenen Werte oft nicht die tatsächlichen Planungs-
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aufwendungen decken. Beispiele hierfür sind Planungen im Zuge der Gewässerunterhaltung oder zur Initiierung eigen-

dynamischer Entwicklung. Gerade aber diesen Planungsaufgaben kommt bei der Umsetzung der EG-WRRL eine 

besondere Bedeutung zu.  

Hier ist es Aufgabe des Auftraggebers, gemeinsam mit dem Planer eine geeignete Honorarzone zu vereinbaren und die 

über das normale Maß hinausgehenden Leistungen als ĂBesondere Leistungñ frei zu vereinbaren. Alternativ zu einer 

Vereinbarung in Anlehnung an die Leistungsbilder der HOAI 2013 besteht zudem die Möglichkeit, bei kleineren 

Maßnahmen den Schwerpunkt der Leistungen auf die fachkundige Beratung des Auftraggebers zu legen. Dabei wird 

auf eine umfassende Planung zu Gunsten einer Umsetzungsberatung und Baubetreuung verzichtet. Honorare für 

derartige Leistungen können außerhalb der HOAI frei vereinbart werden. Diese Vorgehensweise kommt den Grund-

prinzipien bei Gewässerentwicklungsplanung mit ingenieurbiologischen Bauweisen (möglichst kostengünstiges Ar-

beiten mit vorhandenem Material, Materialgewinnung im Zuge der Gewässerunterhaltung etc.) sehr entgegen.  

 Grundlagendaten  2.1.2
Für die Planung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen sind eine Vielzahl von Grundlagendaten von Bedeutung (vgl. 

Checkliste Tabelle 18 im Anhang 1). Je nachdem in welchem Planungsstadium sich die Maßnahmenplanung befindet 

(Konzeption oder Objektplanung), sind verschiedene Daten erforderlich. Im Rahmen einer Objektplanung ist die 

Datenabfrage und ïauswertung Teil der Grundlagenermittlung. Jedoch stellen bestimmte Datenabfragen auch 

ĂBesondere Leistungenñ dar, wie die Kampfmittelverdachtsflächenabfrage und die Leitungsbestandsabfrage, die nicht in 

den Grundleistungen nach HOAI enthalten sind (vgl. Kap. 2.1.4). 

 Zusätzliche Grundlagen / Gutachten  2.1.3
Zusätzlich zu den Planungsleistungen und den bereits vorhandenen Grundlagendaten können folgende Grundlagen / 

Gutachten für eine Fließgewässerrevitalisierung erforderlich werden. Diese stellen ĂBesondere Leistungenñ nach § 39 

bzw. 43 HOAI (2013) in Verbindung mit Anlage 11 bzw. 12 dar.  

Terrestrische Vermessung  

Je nach Lage des Gewässerabschnitts und ggf. vorhandenem Schadenspotenzial wird entweder bereits in der 

Leistungsphase 2 (Vorplanung), spätestens ab der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) eine terrestrische Vermessung 

erforderlich. Bei Maßnahmen in der Freien Landschaft kann eine Vorplanung auch auf Grundlage der vom Freistaat 

Sachsen zur Verfügung gestellten Grundlagendaten (Digitales Geländemodell, Topografischen Karten, Luftbildern, 

Reliefkarten) erstellt werden. Ziel der Vorplanung ist schließlich zunächst für die Linienführung bzw. Trasse des Ge-

wässers eine Vorzugsvariante zu ermitteln. Sobald diese feststeht, kann entlang dieser Trasse bzw. dieses Korridors 

eine terrestrische Vermessung durchgeführt werden. Art und Umfang der terrestrischen Vermessung ist im Rahmen der 

Aufgabenbeschreibung und der Bedarfsermittlung zu klären und festzulegen.  

Hydraulische Berechnungen  

In der Vorplanung kann es ggf. erforderlich sein, im Zuge der Planung der Linienführung bereits die Abflussleistung des 

umgestalteten Gewässers zu ermitteln. Dies ist wiederum eher in Siedlungsbereichen oder Gewässerabschnitten mit 

hohem Schadenspotenzial der Fall. Dazu kann zunächst die Abflussleistung des geplanten Gerinnes mittels verein-

fachter Verfahren (eindimensionale, stationäre Berechnungsmethoden) ermittelt werden.  

Mit Beginn der Leistungsphase 3 sollte das Verfahren und der Umfang ggf. erforderliche hydraulischer Berechnungen 

mit der Genehmigungsbehörde einvernehmlich geregelt werden. Je komplexer die Planungsaufgabe, z.B. bei geringer 

Flächenverfügbarkeit, kritischer Abflussleistung des Gerinnes im Ist-Zustand sowie Betroffenheit von Siedlung und 

Infrastruktur, desto aufwändiger wird in der Regel das anzuwendende Berechnungsverfahren sein. So ist es beispiels-

weise Stand der Technik, in Siedlungslagen mit hohem Schadenspotenzial eine instationäre, zweidimensionale hydrau-

lische Berechnung durchzuführen. Dafür ist ggf. zunächst zusätzlich eine hydrologische Untersuchung des Einzugs-

gebiets erforderlich, um die Abflussganglinien kritischer Hochwasserereignisse zu ermitteln.  
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Art und Umfang der hydraulischen bzw. hydrologischen Untersuchungen ist im Rahmen der Aufgabenbeschreibung 

und der Bedarfsermittlung zu klären und festzulegen.  

Baugrund untersuchungen  

Baugrunduntersuchungen sind in der Regel erforderlich, sobald Bauwerke, wie Durchlässe, Brücken, Querbauwerke 

und Furten, im Zuge der Gewässerentwicklungsmaßnahmen umgestaltet oder neu gebaut werden müssen. Als 

Grundlage für die Genehmigungsplanung und zur Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen ist 

außerdem eine Analyse der Abbruch- und Aushubmassen vorzusehen.  

Erstellung Grunderwerbspläne  

Als Voraussetzung für die Sicherung der Flächen durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit müssen auf Grundlage 

der Flurkarte und der Maßnahmenplanung die genauen Flächengrößen der betroffenen Flurstücke und deren 

Eigentümer ermittelt werden. Die für die Grunderwerbsverhandlungen relevanten Daten werden tabellarisch in einem 

Grunderwerbsverzeichnis aufbereitet und in einer Grunderwerbskarte / einem Grunderwerbsplan dargestellt. 

Flurkartenausschnitte mit Darstellung der benötigen Flächen auf Flurstücken, die von den geplanten Maßnahmen 

betroffen sind, dienen dann zur konkreten Abstimmung mit Anwohnern, Eigentümern oder Pächtern. Dabei ist es meist 

zielführend, die Termine konkret vor Ort unter Einbeziehung des Planers durchzuführen. Dann kann in Abstimmung mit 

den Eigentümern ggf. ein Kompromiss zur Flächenbereitstellung gefunden werden, in dem z.B. Maßnahmenflächen 

noch geringfügig modifiziert werden.  

Naturschutzfachliche Planungen  

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (EAB) ist der landschaftsplanerische Fachbeitrag im Rahmen der Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung. Der Schwerpunkt wird bei der Bearbeitung auf die Konfliktanalyse und Maßnahmenplanung 

gelegt. Die EAB umfasst i.d.R. folgende Leistungen: Bestandserfassung und Bewertung, Ortsbegehung, Konfliktdar-

stellung, Bilanzierung und ggf. eine Kostenberechnung nach DIN 276 für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

sowie Kompensationsmaßnahmen. 

In naturschutzfachlich sensiblen Gebieten ist meist ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erforderlich, in den 

die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung integriert ist. Der LBP wird begleitend zur Entwurfs- und Genehmigungs-

planung erstellt und ist Teil der Genehmigungsunterlagen. Durch die enge Verzahnung von LBP und Objektplanung 

können Eingriffe in Natur- und Landschaft frühzeitig vermieden, gemindert oder angemessen kompensiert werden.  

Je nach Lage des Bearbeitungsgebiets sind in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde weitere 

naturschutzfachliche Planungen zu erbringen, beispielsweise FFH-Vorprüfungen um herauszufinden, ob das Vorhaben 

erhebliche Auswirkungen auf ein vorhandenes FFH-Gebiet hat und dann ggf. eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durch-

zuführen ist. Das Gleiche gilt für Umweltverträglichkeitsvorprüfungen (UVP-VP) und Umweltverträglichkeitsprüfungen 

(UVP). Ergänzend können von der Genehmigungsbehörde noch Sondergutachten wie beispielsweise Brutvogel-

kartierungen, Artenschutzfachbeiträge o.ä. gefordert werden. Hierfür sind Abstimmungen mit der zuständigen unteren 

Naturschutzbehörde über formale Anforderungen sowie ggf. weitere Datenabfragen erforderlich. 

Erstellung Pflegeplan nach Bauumsetzung  

Zur Lokalisierung der erforderlichen Pflegearbeiten ab der Entwicklungspflege bis zur Übernahme des Bachabschnitts 

in die reguläre Unterhaltungspflege ist es ggf. erforderlich, einen Pflegeplan zu erstellen. Neben der Beschreibung und 

Darstellung der erforderlichen Pflegearbeiten (Art und Umfang der Maßnahme, Turnus, Mengen etc.) können im Pflege-

plan auch die Zuständigkeiten für ggf. vorhandene Teilbereiche festgelegt werden. So kann beispielsweise das Ge-

wässerbett in der Zuständigkeit des Unterhaltungslastträgers liegen, während der angrenzende Gewässerrandstreifen 

durch die Anlieger zu pflegen ist.  
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 Besondere Leistungen  2.1.4
Weiterhin sind ggf. folgende ĂBesondere Leistungenñ nach § 39 bzw. 43 HOAI (2013) in Verbindung mit Anlage 11 

bzw. 12 bei der Honorarermittlung zu berücksichtigen, wie Koordination, Datenabfragen und Abstimmungsterminen, die 

nicht Grundleistung der HOAI sind: 

Abfrage Kampfmittel  

Im Zuge der Grundlagenermittlung ist eine Kampfmittelabfrage durchzuführen. 

Leitungsbestandsabfrage  (Medien, Versorgungsunternehmen)  

Die Gewässerentwicklungsmaßnahmen müssen sich an den bestehenden Versorgungsleitungen orientieren. Leitungs-

umverlegungen sollten aus Kostengründen möglichst vermieden werden. Der Bestand an Versorgungsleitungen muss 

von den jeweiligen Medienträgern abgefragt und in die Planung übernommen werden.  

Koordination terrestrische Vermessung  

Ist für die Bearbeitung der Planungsaufgabe eine terrestrische Vermessung erforderlich, müssen in der Regel mindes-

tens drei Vermessungsbüros zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Für die jeweilige Aufstellung des erforderlichen 

Leistungsbildes, Auswahl geeigneter Anbieter, der Durchführung einer Angebotsabfrage von drei Anbietern, der Aus-

wertung und Zusammenstellung der Angebotsergebnisse ist ein Koordinationsaufwand erforderlich. Gegebenenfalls ist 

auch die Einweisung des Vermessers in einer Ortsbegehung notwendig. Weiterhin fällt Koordinationsaufwand für er-

forderliche Abstimmungen mit dem Vermessungsbüro sowie für die inhaltliche Prüfung der Bestandsvermessung an. 

Koordination hydraulische Berechnung  

Ist eine umfangreiche hydraulische Berechnung erforderlich, muss in der Regel ein Fachbüro eingebunden werden. In 

diesem Fall tritt für folgende Leistungen ein Koordinationsaufwand auf: Erstellung eines entsprechenden Leistungs-

bildes, Einholen von Vergleichsangeboten, Auswertung der Angebote, Übergabe der Planungsdaten, Abstimmung 

zwischen Fachplaner Gewässerplanung und Fachplaner Hydraulik, Prüfung der hydraulischen Berechnung. Ggf. ist 

auch eine Einweisung des Fachbüros bei einer Ortsbegehung des Bearbeitungsgebietes erforderlich. 

Koordination Baugrundgutachten  

Ist ein Baugrundgutachten erforderlich, muss ein entsprechendes Leistungsbild erstellt und entsprechende Vergleichs-

angebote von geeigneten Baugrundgutachtern eingeholt werden. Weiterhin müssen die Angebote ausgewertet und 

eine Vergabeempfehlung ausgesprochen werden. Weiterer Koordinationsaufwand entsteht ggf. bei der Abstimmung mit 

dem Baugrundgutachter und der Prüfung des Baugrundgutachtens. 

Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern  (Zeithonorar)  

Zur Umsetzung von Gewässerentwicklungs-/-pflegemaßnahmen müssen i.d.R. Abstimmungen mit den betroffenen 

Grundstückseigentümern und Pächtern geführt werden. Da die Anzahl der betroffenen Pächter und Eigentümer im 

Vorfeld der Maßnahme noch unbekannt ist und noch ermittelt werden muss, wird diese üblicherweise nach Zeithonorar 

abgerechnet. Für die Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern sind Abstimmungen zur Terminvereinbarung, 

die Aufbereitung des Auszugs aus dem Grunderwerbsverzeichnis, der Vor-Ort-Termin sowie die Zusammenfassung der 

Besprechungsergebnisse in einem Protokoll erforderlich. 

Planung und Überwachung Entwi cklungspflege  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen schließt sich bei Maßnahmen des Landschaftsbaus häufig eine mehrjährige 

Entwicklungspflege der entlang der renaturierten Gewässer angelegten Vegetationsbestände an. Sie umfasst einen 

Zeitraum von zwei bis fünf Vegetationsperioden und hat einen funktionsfähigen Zustand, d.h. eine stabile Vegetations-

zusammensetzung zum Ziel (vgl. DIN 19657). Im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Vegetation wird im 

Bauvertrag i. d. R. zwei bis drei Jahre Entwicklungspflege vergeben. Die Betreuung und Überwachung der Ent-

wicklungspflege durch den Planer ist nicht Bestandteil der Grundleistungen nach HOAI (2013) und stellt ebenfalls eine 

ĂBesondere Leistungñ dar.  
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Die Überwachung der Entwicklungspflege umfasst beispielsweise die folgenden Leistungen:  

 Überwachung des Ausführungsbetriebs über die Jahre der Entwicklungspflege mit einer bestimmten Anzahl von 

Pflegegängen pro Jahr, dabei Kontrolle der durchgeführten Pflegeleistungen, Aufmaß und Rechnungsprüfung, 

Überwachung der fachlich korrekten Ausführung der Pflegeleistungen zum Erreichen der Zielvegetation, 

 Überwachung von Wässerungsgängen,  

 Terminkoordination, Einladung, Teilnahme und Protokollierung der Abnahme der Entwicklungspflege, 

 Dokumentation der o.g. Pflege- und Wässerungsgänge mittels Pflegeanzeigen und Ausführungsbestätigungen, 

 Prüfung und Dokumentation von Abschlagsrechnungen. 

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit  

Zur Durchführung von Informationsveranstaltungen für Anlieger und Eigentümer oder zur Erstellung von Informations-

materialien bzw. die Mitwirkung an Presse- oder Internetartikeln kann es sinnvoll sein, den Planer der Maßnahmen 

einzubeziehen. Die dazu erforderlichen Aufwendungen stellen ebenfalls ĂBesondere Leistungenñ dar. 

 Kosten für Flächensicherung  2.2
Je nach Art der Flächensicherung fallen verschiedene Kosten für Grunderwerb und Nutzungsregelungen/ -einschränkungen 

an. Im Projekt ElmaR I wurde bereits ausführlich auf die verschiedenen Arten der Flächensicherung eingegangen (vgl. LfULG 

2018), daher erfolgt hier nur eine kurze Zusammenfassung zu den anfallenden Kosten für die Flächensicherung. 

 Flächenkauf oder Flächentausch  2.2.1
Beim Flächenkauf fallen Kosten für den Kaufpreis, Vermessungskosten sowie Grunderwerbsnebenkosten, wie Grund-

erwerbssteuer, Grundbuchgebühren (Eintragungsgebühr), Gutachterkosten für die Verkehrswertermittlung, Notarkosten 

usw. an. Für den Flächentausch entfallen die Grunderwerbskosten, jedoch entstehen trotzdem die genannten Grunder-

werbsnebenkosten. 

 Flächenpacht  2.2.2
Bei der Flächenpacht entstehen Kosten für den jährlichen Pachtpreis sowie Nebenkosten.  

 Dienstbarkeit zur Nutzungsregelungen / -einschränkungen  2.2.3
Die Nutzungsregelung bzw. -einschrªnkung kann ¿ber eine Ăbeschrªnkte persºnliche Dienstbarkeitñ oder eine ĂGrund-

dienstbarkeitñ erfolgen. Bei der Bestellung von Dienstbarkeiten entstehen keine Grunderwerbskosten oder Ver-

messungskosten. Es fallen jedoch Dienstbarkeitsentschädigungen an die betroffenen Landnutzer sowie Notar- und 

Grundbuchkosten an. 

 Entschädigungsregelungen  und  Ausgleichszahlungen  2.3
Neben den Planungskosten und Grunderwerbskosten entstehen Kosten für Entschädigungen und Ausgleichs-

zahlungen, die in den ĂEntschªdigungsrichtlinien Landwirtschaftñ (LandR) geregelt werden. Die folgende Auswertung 

basiert auf der LandR 78, die der Aufgabenstellung zu Grunde lag (vgl. LfULG 2019b). Seit 2019 gibt es eine 

Aktualisierung der Entschädigungsrichtlinien, bezeichnet als LandR 19. Unabhängig von der Aktualisierung gelten auch 

in der LandR 19 prinzipiell die Verfahrensschritte und Vorgehensweisen zur Ermittlung des Verkehrswertes und 

Ausgleichs- und Entschädigungszahlungen entsprechend der Fassung von 1978 (LandR 78).  

Die LandR 19 berücksichtigt die seit langem anhaltende Niedrigzinsphase, d.h. der Zinssatz von 4% pro Jahr in der 

LandR 78 wurde auf einen jährlichen Zins von 2% in der LandR 19 angepasst. Damit werden z.B. Entschädigungs-

zahlungen von Erwerbsverlusten deutlich höher ausfallen. Weiterhin wird auch der Entschädigungsanspruch des 

Pächters deutlicher geregelt (Strukturierung nach Eigentümer und Pächter) und es gibt erstmals ausdrücklich den 
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Entschädigungsanspruch des Pächters bei An- und Durchschneidungen. Außerdem wird auch für Pächter mit Ersatz-

landanspruch eine Entschädigung für Um- bzw. Mehrwege vorgesehen (vgl. SCHULZE VOHREN 2019). 

Zur Ermittlung der Entschädigungen und Ausgleichszahlungen sind Sachverständige bzw. Gutachter erforderlich. Die 

Wertermittlungen sind in einem nachvollziehbaren und prüfbaren Gutachten darzustellen. Die Entschädigung wird dabei 

grundsätzlich in Geld gewährt. 

In den LandR werden neben der Ermittlung des Verkehrswertes u.a. folgende Entschädigungszahlungen geregelt, die 

im Rahmen der Flächeninanspruchnahme durch Gewässerentwicklungsmaßnahmen entstehen können: 

 Wertminderung des Restgrundstücks, z.B. An- und Durchschneidungen, Umwege (Bewirtschaftungsnachteile) 

 Sonstige Vermögensnachteile des Eigentümers (Restbetriebsbelastung und Erwerbsverlust, Ernteausfall und 

Vorratsdüngung) 

 Pachtaufhebungsentschädigung 

 Ermittlung des Verkehrswerts  2.3.1
Für die Ermittlung des Verkehrswertes ist der Preis entscheidend, der zum Zeitpunkt der Ermittlung dem gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 

und der Lage des Grundstücks zu erzielen wäre. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse können nicht be-

rücksichtigt werden. Der Verkehrswert für landwirtschaftliche Grundstücke (Bodenwert) wird über das Vergleichs-

wertverfahren ermittelt. Es werden hier Aspekte wie wertbeeinflussende Rechte und Belastungen, wie z.B. Grund-

dienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, Wegerechte, Überfahrtsrechte, Miet- und Pachtrechte, sowie 

der Wert möglicher Dauerkulturen berücksichtigt. 

 Wertminderung des Restgrundstücks  (z.B. An - und Durchschnei -2.3.2
dungen, Um wege) 

Entstehen durch die Gewässerrenaturierung ungünstig zugeschnittene oder getrennte Teilflächen, kann dies zu einer 

Wertminderung des Restgrundstücks führen. Weiterhin fallen bei An- und Durchschneidungen auf den Restflächen 

Mehrkosten und Mindererträge an. In Folge einer Durchschneidung einer bislang räumlich zusammenhängenden Flä-

che eines Eigentümers oder die Unterbrechung eines Privatweges können Umwege erforderlich werden, die zu einer 

Umwegeentschädigung berechtigen.  

Der Entschädigungswert der festgestellten Wirtschaftserschwernisse darf den Verkehrswert der Restfläche nicht über-

schreiten. Weiterhin müssen Restgrundstücke auf Verlangen des Eigentümers angekauft werden, wenn deren Weiter-

bewirtschaftung in der bisherigen Weise nicht mehr zumutbar ist. 

 Sonstige Vermögensnachteile des Eigentümers  (Restbetriebs -2.3.3
belastung und Erwerbsverlust, Ernteausfall und Vorratsdüngung)  

Für die Ermittlung einer Entschädigung für die Restbetriebsbelastung und den Erwerbsverlust wird der Deckungsbeitrag 

verwendet. Dieser Ăé ergibt sich, wenn vom Rohertrag eines Wirtschaftsjahres je Flächeneinheit alle sofort, d.h. in dem 

der Inanspruchnahme nachfolgenden Wirtschaftsjahr, einsparbaren Aufwendungen abgezogen werden. Er diente bis 

zum Entzug der Teilfläche zur Deckung der festen Kosten und als Einkommen für den Betriebsinhaber (Roh-

einkommen).ñ Für die Ermittlung des Deckungsbeitragsverlustes der betroffenen Fläche sind die entfallene bzw. 

eingeschränkte Fruchtart (Nutzungsart) zu verwenden. Weiterhin können Kosten, die im Falle einer notwendigen 

Umstellung des Anbau- oder Kulturartenverhältnisses entstehen, entschädigt werden, wenn sie nicht durch den 

Deckungsbeitrag erfasst sind. Wenn der Deckungsbeitragsverlust den Betrag einer angemessenen Verzinsung aus der 

Kapitalanlage des Grundstücksverkehrswertes übersteigt, ist eine Entschädigung für den entgangenen Deckungs-

beitrag zu leisten. 
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Für einen Ernteausfall entsteht eine Entschädigungszahlung für Aufwuchs oder variablen Bestellungsaufwand zzgl. 

Deckungsbeitragsverlust im laufenden Wirtschaftsjahr. Zur Berechnung ist dabei vom Rohertrag der entzogenen Fläche 

auszugehen, ggf. anhand der zu erwartenden Ernte oder des erzielbaren Durchschnittsertrags, abzüglich der ersparten 

Aufwendungen sowie des Betrages einer angemessenen Verzinsung. Weiterhin ist eine Erstattung der Mehrkosten für 

eine Vorratsdüngung möglich.  

 Pachtaufhebungsentschädigung  2.3.4
In der Regel stehen dem Pächter beim endgültigen Entzug von Pachtflächen für den Ablauf des Pachtverhältnisses 

Entschädigungszahlungen zu. Der Wert des Pachtrechts entspricht dabei dem Erwerb eines gleichartigen und 

gleichwertigen Pachtrechts, d.h. abhängig vom marktüblichen Pachtzins. 

Für den Entzug von Pachtgrundstücken und der damit ggf. einhergehenden Wertminderung des Restgrundstücks kann 

die Entschädigung zwischen Eigentümer und Pächter je nach Restpachtzeit aufgeteilt werden. Hinsichtlich der 

Restbetriebsbelastung und Erwerbsverlust des Pächters wird wiederum der entfallende Deckungsbeitrag abzüglich der 

marktüblichen Zinsen herangezogen. Für Ernteausfall und Vorratsdüngung sowie Investitionen des Pächters, die zu 

einer Verbesserung oder Werterhöhung des Grundstückes führen, sind ebenfalls Entschädigungszahlungen möglich.  

 Zusammenfassung  2.4
Kostenrelevante Grundlagen, die für die Planung und Vorbereitung von Gewässerentwicklungs-/-pflegemaßnahmen 

erforderlich sind, sind Planungskosten, Kosten für Flächensicherung sowie Entschädigungs- und Ausgleichzahlungen. 

Die Ermittlung der Planungskosten erfolgt grundsätzlich als Honorarermittlung auf Grundlage der Honorarordnung für 

Architekten und Ingenieure (HOAI). Dafür ist die Zuordnung der Leistungen zu einem Leistungsbild der HOAI, die 

Ermittlung der anrechenbaren Kosten nach Kostenrahmen, die Einordnung in eine Honorarzone sowie die Ermittlung 

des Honorarsatzes sowie die Einschätzung des Erfordernisses eines Umbauzuschlags erforderlich. Weitere Leis-

tungen, die über die Leistungsbilder der HOAI hinausgehen, sind oft bei Gewässerentwicklungsprojekten als 

ĂBesondere Leistungenñ erforderlich, beispielsweise Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern oder die Planung 

und Überwachung der Entwicklungspflege. Diese werden in der Regel frei vereinbart. Weiterhin ist es vor allem bei 

kleineren Maßnahmen mit geringen anrechenbaren Kosten möglich, Honorarverträge als Zeit- und Pauschalhonorar zu 

vereinbaren, z.B. bei Planungen im Zuge der Gewässerunterhaltung. 

Im Rahmen der Planung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen werden verschiedene erforderliche Daten bei ver-

schiedenen datenführenden Stellen und Behörden im Rahmen der Grundlagenermittlung abgefragt. Bestimmte 

Datenabfragen stellen dabei auch ĂBesondere Leistungenñ dar, wie die Kampfmittelverdachtsflächenabfrage und die 

Leitungsbestandsabfrage. Zusätzlich zu den Planungsleistungen und den bereits vorhandenen Grundlagendaten kön-

nen weitere Grundlagen bzw. Gutachten für eine Fließgewässerrenaturierung erforderlich werden, beispielsweise eine 

terrestrische Vermessung oder hydraulische Berechnungen, deren Erstellung ebenso als ĂBesondere Leistungñ verein-

bart werden muss. 

Die Kosten für die Flächensicherung richten sich je nach Art der Flächensicherung durch die öffentliche Hand: Flächen-

kauf oder Flächentausch, Flächenpacht und Dienstbarkeit zu Nutzungsregelungen /-einschränkungen. Es fallen dabei 

je nach Art der Flächensicherung kosten für den Kaufpreis, Pachtpreis, Vermessungskosten, Grunderwerbsneben-

kosten, wie beispielsweise Notar- und Grundbuchkosten usw. an. 

Die Kosten für Entschädigungen und Ausgleichzahlungen werden in den ĂEntschªdigungsrichtlinien Landwirtschaftñ 

(LandR 19) geregelt. Zur Ermittlung sind Sachverständige bzw. Gutachter erforderlich. Es können im Rahmen von 

Flächeninanspruchnahme durch Gewässerentwicklungsmaßnahmen Entschädigungszahlungen für die Wertminderung 

des Restgrundstückes, für sonstige Vermögensnachteile des Eigentümers, wie Ernteausfall, und für Pachtaufhebung 

entstehen. 
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 Gewässerentwicklung am Ottendorf er  3
Saubach ï Flächenbedarf und Kosten  

Der für die Kosten-Nutzen-Betrachtungen ausgewählte Ottendorfer Saubach ist ein typisches Gewässer mit stark 

landwirtschaftlich geprägtem Einzugsgebiet, wie er in Sachsen an vielen Stellen der Tieflandregion vorzufinden ist. 

Grundlage für die Kostenermittlung am Beispiel des Ottendorfer Saubachs ist laut Aufgabenstellung des LfULG 

(vgl. 2019b) das bereits im Projekt ElmaR I (vgl. LfULG 2018) für den Beispielabschnitt geplante Strahlwirkungs-

Trittsteinkonzept. Die vom Deutschen Rat für Landespflege bereits im Jahr 2009 erstellte Methodik (vgl. DRL 2009) zur 

Festlegung von Gewässerentwicklungszielen, Maßnahmen und Flächenbedarfen hat sich in den letzten Jahren etabliert 

und verfolgt den Ansatz, dass naturnahe Gewässerstrecken eine positive Auswirkung auf strukturell beeinträchtigte, 

benachbarte Abschnitte entfalten können. Daher müssen nur Teilabschnitte des Gewässers naturnah entwickelt oder 

umgestaltet werden. Nach dem Strahlwirkungs-Trittsteinkonzept werden am Gewässer die Funktionselemente 

ĂStrahlursprungñ, ĂHºherwertiger Trittsteinñ, ĂAufwertungsstrahlwegñ und ĂDurchgangsstrahlwegñ geplant. Zusammen 

mit dem Handlungsbedarf Ăerhaltenñ, Ăentwickelnñ oder Ăumgestaltenñ ergibt sich das Entwicklungsziel f¿r den 

Gewässerabschnitt (vgl. Methodik im Kap. Anhang 3.2). Je nach Entwicklungsziel lässt sich ermitteln, wo und in 

welchem Umfang Flächen entlang der Fließgewässer erforderlich sind (vgl. Kap. 3.1). 

Will man die im Projekt ElmaR I (vgl. LfULG 2018) für das Pilotgewässer geplanten Entwicklungsziele nach Strahlwirkungs-

Trittsteinkonzept erreichen und entsprechende Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung umsetzen (vgl. Tabelle 

2, bzw. Anhang 1und Anhang 4), sind weitreichende Anstrengungen notwendig. Bezogen auf den Beispielabschnitt am 

Ottendorfer Saubach ergeben sich folgende Entwicklungsziele nach Strahlwirkungs-Trittsteinkonzept (vgl. Tabelle 2 sowie 

LfULG 2018 und Karten im Anhang 3.2)  

Tabelle 2: Entwicklungsziele und Längen am Beispielsabschnitt des Ottendor fer Saubaches  

Entwicklungsziel  
Stationierung (nach Gewässerstrukturgüt e-

kartierung 2016)  Länge  in m  

Aufwertungsstrahlweg entwickeln / um-
gestalten 

4+100 ï 4+900 800 

Höherwertiger Trittstein umgestalten 4+900 ï 5+200 300 

Aufwertungsstrahlweg entwickeln / um-
gestalten 

5+200 ï 5+600 400 

Strahlursprung umgestalten 5+600 ï 6+900 1300 

Entsprechend der Aufgabenstellung (vgl. LfULG 2019b) wurden für den hier ausgewählten ca. 2,8 km langen Gewässer-

abschnitt verschiedene Betrachtungsvarianten für die Funktionselemente (mit und ohne angrenzender Nutzung; vgl. Ta-

belle 3) ausgewählt, für die die Umsetzungskosten pro 100 Meter ermittelt werden sollen. Hierzu wurden für die verschie-

denen Funktionselemente jeweils die Optionen mit landwirtschaftlicher Nutzung, wie Ackernutzung, Wiesennutzung und 

Agrarholznutzung im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor und im Vergleich die Option ohne angrenzende Nut-

zung mit naturnahen Gehölzbeständen im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor ausgewählt (vgl. Kap. 3.2).  
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Tabelle 3: Betrachtungsvarianten für die Beispielrechnung  

Betrachtungsvarianten   
(gem. Aufgabenstellung  (LfULG 2019 b)) 

Einzel -
vereinbarungen  
(Kooperations -

verträge,  
dingliche Rechte, 
Entschädigung/  

Förderung)  

Umsetzung über  
Flächenpacht  
durch die ö f-

fentliche Hand  

Flächenkauf  
durch die öffen t-

liche Hand  

Status quo Referenz x   

(Durchgangs-) 
Strahlweg 

mit extensiver Wiesennutzung x   

 mit Ackernutzung x   

Aufwertungsstrahlweg mit extensiver Wiesennutzung x   

 
mit angrenzender Agrarholz-
nutzung 

x   

Höherwertiger  
Trittstein 

ohne Nutzung x  x 

 
mit angrenzender Agrarholz-
nutzung 

x x  

Strahlursprung ohne Nutzung x  x 

 
mit angrenzender Agrarholz-
nutzung 

x x  

Die Entwicklungsziele und die damit verbundene Anordnung der Funktionselemente (vgl. Tabelle 2) werden zur Unter-

suchung der Varianten der Kosten-Nutzen-Betrachtungen (vgl. Tabelle 3) mit verschiedenen Bewirtschaftungsformen 

untersetzt. Dabei werden folgende Bewirtschaftungsvarianten zu Grunde gelegt (vgl. Tabelle 4):  

 Bewirtschaftungsvariante ĂStatus quoñ ï keine Veränderung des Gewässers und der angrenzenden Bewirt-

schaftung 

 Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ (mit Nutzung) ï Gewässerentwicklung/-renaturierung mit angren-

zender Agrarholznutzung im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor 

 Bewirtschaftungsvariante ĂNutzungsextensivierungñ (ohne Nutzung) ï Gewässerentwicklung/-renaturierung mit 

Reduzierung / Entzug landwirtschaftlicher Fläche und Extensivierung der Nutzung im Gewässerrandstreifen / 

Entwicklungskorridor ï Naturnaher Gehölzbestand und extensive Wiesennutzung 
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Tabelle 4: Bewirtschaftungsvarianten für die Beispielrechnung  

Betrachtungsvarianten  

Bewirtschaftungs varianten  

ĂStatus Quoñ 
ĂAgrarholz-
nutzungñ 

ĂNutzungs - 
extensivierung ñ 

Status quo Referenz x   

(Durchgangs-) 
Strahlweg 

mit extensiver Wiesennutzung    

 mit Ackernutzung    

Aufwertungsstrahlweg mit extensiver Wiesennutzung   x 

 
mit angrenzender Agrarholz-
nutzung 

 x  

Höherwertiger Tritt-
stein 

ohne Nutzung   x 

 
mit angrenzender Agrarholz-
nutzung 

 x  

Strahlursprung ohne Nutzung   x 

 
mit angrenzender Agrarholz-
nutzung 

 x  

Zur Umsetzung der in der Aufgabenstellung formulierten Anforderungen werden die in Tabelle 4 dargestellten Bewirt-

schaftungsvarianten bezogen auf das ausgewählte Beispielgewässer Ottendorfer Saubach nachfolgend untersucht. Da 

am Ottendorfer Saubach im Beispielabschnitt kein Durchgangsstrahlweg vorkommt, ist dieses Funktionselement nicht 

in den Bewirtschaftungsvarianten enthalten.  

 Ermittlung des Flächenbedarfs  3.1
Im Vorgänger-Projekt ElmaR I (vgl. LfULG 2018) wurde für den Ottendorfer Saubach die erforderlichen Flächenbedarfe 

zur Entwicklung der einzelnen Funktionselemente nach Strahlwirkungs-Trittsteinkonzept überschlägig ermittelt. 

Grundlage dafür war die Ermittlung des gewässertypspezifischen Entwicklungskorridors (vgl. Anhang 3.2), d.h. Ăé der 

Bereich [é], der entsprechend dem FlieÇgewªssertyp und der Gewªssergröße in seiner Ausdehnung weitestgehend 

variiert und eine mºglichst naturraumtypische Gewªsserentwicklung [des Gewªssers] ermºglicht.ñ (DWA-M-600). Für 

die an dieser Stelle beabsichtigte Kostenermittlung wurde der Flächenbedarf nun weiter konkretisiert. Es wurden 

folgende Planungsgrundsätze bei der Ermittlung des Flächenbedarfs beachtet. 

Planungsgrundsätze bei der Flächenermittlung  

Der Gewässerrandstreifen umfasst außerhalb von im Zusammenhang bebauter Ortsteile gemäß § 24 SächsWG eine 

Breite von zehn Metern. Ă[Diese] Gewªsserrandstreifen sollen vom Eigent¿mer oder Besitzer standortgerecht im Hin-

blick auf ihre Funktionen nach § 38 Abs. 1 WHG bewirtschaftet oder gepflegt werden.ñ (Ä 24 Abs. 2 SªchsWG). Nach 

§ 38 Abs. 1 WHG dienen ĂGewässerrandstreifen [é] der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen 

oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von 

Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.ñ  

Der Gewässerrandstreifen schließt an das Ufer, bzw. ab Böschungsoberkante, landwärts an. Beim aktuellen be-

gradigten und ausgebauten Gewässerverlauf des Ottendorfer Saubaches verläuft der Gewässerrandstreifen somit 

parallel zur Böschungsoberkante ebenfalls geradlinig. Nach der Renaturierung bzw. während der eigendynamischen 

Entwicklung des Gewässers ändert sich der Gewässerverlauf und wird je nach Funktionselement und Gewässertyp 

schwach geschwungen bis mäandrierend. Dadurch verändert sich auch der Verlauf des gesetzlichen Gewässerrand-

streifens entsprechend der Änderung der Böschungsoberkanten. Im Strahlursprung soll sich das Gewässer soweit 

möglich im Entwicklungskorridor eigendynamisch entwickeln. Damit der Gewässerrandstreifen standortgerecht bewirt-

schaftet oder gepflegt werden kann, ist ein Pufferstreifen anschließend an den Entwicklungskorridor vorgesehen. Er 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=158800486255689827&sessionID=1263757071441952632&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3810432,39#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=158800486255689827&sessionID=1263757071441952632&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3810432,39#jurabs_1
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gewährleistet einerseits eine relativ gerade Bewirtschaftungsgrenze für die anschließende ackerbauliche Nutzung und 

beinhaltet andererseits den Gewässerrandstreifen (gemäß § 24 SächsWG) vollständig. Dadurch können zukünftig 

Nutzungskonflikte vermieden werden. Im Bereich des Aufwertungsstrahlweges ist hingegen keine Initiierung der eigen-

dynamischen Entwicklung innerhalb des Entwicklungskorridors vorgesehen. Hier wird der Gewässerrandstreifen direkt 

als Pufferstreifen ab Böschungsoberkante angelegt (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Flächenbedarfs am Gewässer  

Flächenermittlung  

Das große und eingetiefte Bestandsgewässerprofil des Ottendorfer Saubaches hat eine Breite zwischen 7 und 10 Metern 

(von Böschungsoberkante zu Böschungsoberkante). Damit ergibt sich für den Aufwertungsstrahlweg und den Durch-

gangsstrahlweg mit einem beidseitigen Gewässerrandstreifen von 10 Metern ein durchschnittlicher Flächenbedarf von 28,5 

Metern Breite. Diese Breite wurde zum Vergleich auch f¿r die Betrachtungsvariante ĂStatus quoñ angenommen. Für die Er-

mittlung des Flächenbedarfs für den ĂStrahlursprungñ und den ĂHöherwertigen Trittsteinñ wird vom optimalen bzw. minimalen 

Gewässerentwicklungskorridor des Ottendorfer Saubachs ausgegangen (vgl. Anhang 3.2¸ Tabelle 21). Laut der Methodik 

aus dem Projekt ĂLFP O4.13 Typspezifischer Flªchenbedarfñ (vgl. LAWA 2016) benötigt ein Natürlicher Wasserköper (NWB) 

zur Erreichung des guten ökologischen Zustands (GÖZ) Ăé 70 % des Flächenbedarfs der typspezifischen Gewässer-

entwicklungsfläche [des sehr guten ökologischen Zustandes (SÖZ)] um die Ausbildung morphologischer Strukturen und 

Habitate zu gewªhrleistenñ. Die reduzierte Fläche des optimalen Entwicklungskorridors entspricht daher für einen Strahl-

ursprung am Ottendorfer Saubach durchschnittlich 21 Meter. Da zu dieser Fläche des reduzierten Entwicklungskorridors die 

Fläche des Gewässerrandstreifens hinzugenommen wird (vgl. Abbildung 4), ergibt sich eine Gesamtbreite des Strahl-

ursprungs von 41 Metern. Das gleiche Prinzip wurde für den Höherwertigen Trittstein mit dem reduzierten minimalen Ent-

wicklungskorridor angewandt, wodurch sich eine Breite von 33 Metern ergibt (siehe Tabelle 5). 
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Tabelle 5: Flächenermittlung  Ottendorfer Saubach  

Betrachtungs -
varianten  (Funktions -
elemente)  

Gesamtbreite 
Gewässerprofil + 
Randstreifen [m]  

durchschnittliche 
Breite Gewässe r-

profil  [m]  
Ansatz zur Ermittlung  
des Flächen bedarfs   

Status quo 28,5 8,5 
Breite Gewässerprofil + Gewässerrandstreifen 
(20 m) 

Strahlursprung 41 12 
70% Breite des optimalen Gewässerentwick-
lungskorridors + Gewässerrandstreifen  
(20 m) 

Höherwertiger Trittstein 33 11 
70% Breite des minimalen Gewässerentwick-
lungskorridors + Gewässerrandstreifen (20 m) 

Aufwertungsstrahlweg 29 9 
Breite Gewässerprofil + Gewässerrandstreifen 
(20 m) 

(Durchgangs-) Strahl-
weg 

28,5 8,5 
Breite Gewässerprofil + Gewässerrandstreifen 
(20 m) 

 Zielvegetation und Bewirtschaftungsfo rmen  3.2
Für die Kostenermittlung wurden die Betrachtungsvarianten hinsichtlich der Zielvegetation bzw. der Bewirtschaftungsformen 

für das Gewässerprofil und den Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridore spezifiziert (siehe Tabelle 6). Hierfür wurden 

ebenso die Reihenabstände der Pflanzungen für die Bewirtschaftungsformen des Agrarholzes entsprechend der im Projekt 

WERTvoll (vgl. Anhang 7) gesammelten Erfahrungen aktualisiert (vgl. Abbildung 5). Eine ausführliche Beschreibung zu 

diesen neuen Formen der Agrarholznutzung findet sich in Kap. 4.1. 

 

Querschnitt Strahlursprung mit Agrarholznutzung am Beispiel des Tauchnitzgrabens in der Gemeinde Lossatal;   

(Quelle: WERTvoll 2020, Autoren: Stowasserplan, IfaS) 

Abbildung 5: Querschnitt Strahlursprung mit Agrar holz nutzung  
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Im Zuge der Betrachtungsvarianten wurden für den Ottendorfer Saubach folgende Formen der Zielvegetation bzw. der 

Bewirtschaftung berücksichtigt (vgl. Tabelle 6):  

Tabelle 6: Zielvegetation und Bewirtschaftungsformen  der Betrachtungsvarianten  

Funktions -
element  

Nutzungs -
formen  

Zielvegetation 
Gewässerprofil  

Bewirtschaftungsformen Gewässerr andstreifen / 
Entwicklungskorridor  

Strahlursprung 

mit angrenzender 
Agrarholz-
nutzung 

Naturbelassener 
Gehölzbestand 
(nur bedarfsbezo-
gene Pflege) 

Agrarholz mit Überstand ï langfristiger Zyklus  
(10-jährige Ernte, 10% Überständer (Stammzahl)),  

Agrarholz - langfristiger Zyklus  
(10-jährige Ernte, 10% PNV-Arten (Stammzahl)),  

Agrarholz - mittelfristiger Zyklus (5-jährige Ernte) 

ohne Nutzung 

Naturbelassener 
Gehölzbestand 
(nur bedarfsbezo-
gene Pflege) 

Naturbelassener Gehölzbestand (Saumpflege  
mit Femelschlag, sonst nur bedarfsbezogene Pflege) 

Höherwertiger 
Trittstein 

mit angrenzender 
Agrarholz-
nutzung 

Naturbelassener 
Gehölzbestand 
(nur bedarfsbezo-
gene Pflege) 

Agrarholz mit Überstand ï langfristiger Zyklus  
(10-jährige Ernte, 10% Überständer (Stammzahl)),  

Agrarholz - langfristiger Zyklus  
(10-jährige Ernte, 10% PNV-Arten (Stammzahl)),  

Agrarholz - mittelfristiger Zyklus (5-jährige Ernte) 

ohne Nutzung 

Naturbelassener 
Gehölzbestand 
(nur bedarfsbezo-
gene Pflege) 

Naturbelassener Gehölzbestand (Saumpflege  
mit Femelschlag, sonst nur bedarfsbezogene Pflege) 

Aufwertungs-
strahlweg 

mit angrenzender 
Agrarholz-
nutzung 

35-jähriger Ge-
hölzbestand (Fe-
melschlag) 

Agrarholz - langfristiger Zyklus  
(10-jährige Ernte, 10% PNV-Arten),  

Agrarholz - mittelfristiger Zyklus  
(5-jährige Ernte) 

mit extensiver 
Wiesennutzung 

35-jähriger Ge-
hölzbestand  
(Femelschlag) 

Grünland als Wiese (wenigstens 2-schürig) 

Durchgangs-
strahlweg 

mit extensiver 
Wiesennutzung 

Hochstauden-
fluren 

Grünland als Wiese (wenigstens 2-schürig) 

mit Ackernutzung 
Hochstauden-
fluren 

Fruchtfolge Winterweizen ï Winterraps ï Wintergerste - 
Silomais 

 Potenziell e natürliche Vegetation und Gehölzarten  3.2.1
Zur Untersetzung der Zielvegetation und die dafür einzusetzenden Pflanzen wurden vegetationskundliche Betrach-

tungen für das Beispielgebiet angestellt. Dabei ist die Potenzielle Natürliche Vegetation (PNV) maßgeblich. Tabelle 7 

gibt einen Überblick über die laut LfULG (2020a) am Projektgewässer vorkommende PNV. Die grau eingefärbte PNV 

hat dabei keinen Bezug zu den Gewässer begleitenden vegetationskundlichen Einheiten (Assoziationen), die aufgrund 

des groben Maßstabsbereichs der PNV-Kartengrundlage nicht korrekt abgebildet werden. Da der Ottendorfer Saubach 

im Überschwemmungsgebiet der Vereinigten Mulde liegt, sind mit den Eichen-Ulmen-Auenwäldern ebenfalls PNV-

Assoziationen und Gehölzarten der Auwald-Bereiche vorhanden. 
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Tabelle 7:PNV am Projektgewässer  

Gewässer  Potenziell natürliche Vegetation laut LfULG  (2020a) 

Ottendorfer Saubach 

3.1.2 Zittergrasseggen-Hainbuchen-Stieleichenwald 

9.1/3.1.2 Eichen-Ulmen-Auenwald im Übergang zu Zittergrasseggen-Hainbuchen-
Stieleichenwald 

8.2 Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald (im Bereich der Zuflüsse) 

Folgende Arten sind am Ottendorfer Saubach auf Grundlage der PNV sowie der entsprechenden Ersatzgesellschaften 

für Gehölzpflanzungen geeignet (vgl. Tabelle 8). 

Tabelle 8: Geeignete Gehölzarten am Ottendorfer Saubach  (Auszug SOFIE® - Pflanzenlisten, 
INGBIOTOOLS 2020) 

Pflanzenkategorie  Geeignete Pflanzenarten  

wurzelnackte Gehölze 

Acer campestre - Feld-Ahorn 

Acer pseudoplatanus - Bergahorn 

Alnus glutinosa - Schwarzerle 

Carpinus betulus - Hainbuche 

Cornus sanguinea - Blutroter Hartriegel 

Corylus avellana - Gemeine Hasel 

Crataegus laevigata - Zweigriffliger Weißdorn 

Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaea - Gewöhnlicher Spindelstrauch 

Frangula alnus - Faulbaum 

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche 

Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche 

Populus nigra - Schwarzpappel 

Populus tremula - Zitterpappel, Espe 

Prunus avium - Vogelkirsche 

Prunus padus - Traubenkirsche 

Prunus spinosa - Schlehe 

Quercus robur - Stieleiche 

Rhamnus cathartica - Echter Kreuzdorn 

Ribes rubrum - Rote Johannisbeere 

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 

Sorbus aucuparia - Eberesche, Vogelbeerbaum 

Tilia cordata - Winterlinde 

Ulmus laevis - Flatterulme 

Ulmus minor - Feldulme 

Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball 

Steckhölzer / Setzstangen / Äste 
/ Zweige / Ruten 

Populus nigra - Schwarzpappel 

Salix alba - Silberweide 

Salix aurita - Ohr-Weide 

Salix cinerea - Grauweide, Aschweide 

Salix fragilis - Bruchweide, Knackweide 

Salix pentandra - Lorbeerweide 

Salix purpurea - Purpurweide, Steinweide 

Salix triandra - Mandelweide 

Salix viminalis - Korbweide, Hanfweide 

Salix x multinervis - Vielnervige Weide 

Salix x rubens - Hohe Weide, Rötliche Bruchweide, Fahlweide 

Weiterhin sind für die Betrachtungsvarianten mit angrenzenden Agrarholzpflanzungen laut Direktzahlungen-Durch-

führungsverordnung (DirektZahlDurchfV) nur bestimmte Arten geeignet (vgl. Tabelle 9). Die grün gefärbten gekennzeich-

neten Arten sind die laut PNV und Ersatzgesellschaften (vgl. Tabelle 8) am Ottendorfer Saubach geeigneten Arten. 
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Tabelle 9: F¿r Agrarholz (ĂNiederwald mit Kurzumtriebñ) geeignete Arten, einschlieÇlich Angaben der 
zulässigen ĂArten für im Umweltinteresse genutzte Flächen ñ, und deren maximale Erntezyklen (Quelle: 
Anlage 1 zu §§ 3 und 30 Absatz 1 DirektZahlDurchfV)  

F¿r ĂNiederwald mit Kurzumtriebñ geeigneten Arten 

Gattung Art 
Maximaler 
Erntezyklus 

(Jahre) 

Zulässige Arten  
für im Umweltinteresse  
genutzte Flächen 

Botanische 
Bezeichnung 

Deutsche  

Bezeichnung 

Botanische 
Bezeichnung 

Deutsche  

Bezeichnung 
 

Botanische 
Bezeichnung 

Deutsche  

Bezeichnung 

Salix Weiden alle Arten 20 
S. triandra 

1
 Mandelweide 

1
  

S. viminalis 
1
 Korbweide 

1
 

Populus Pappeln alle Arten 20 

P. alba 
1
 Silberpappel 

1
 

P. canescens 
1
 Graupappel 

1
 

P. nigra 
1
 

Schwarzpappel 
1
 

P. tremula 
1
 Zitterpappel 

1
 

Robinia Robinien alle Arten 20   

Betula Birken alle Arten 20 B. pendula 
Gemeine Birke, 
Hängebirke  

Alnus  Erlen alle Arten 20 
A. glutinosa Schwarzerle 

A. incana Grauerle 

Fraxinus Eschen F. excelsior Gemeine Esche 20 F. excelsior 
Gemeine 
Esche 

Quercus Eichen 

Q. robur Stieleiche 20 Q. robur Stieleiche 

Q. petraea Traubeneiche 20 Q. petraea Traubeneiche 

Q. rubra Roteiche 20   

       

 geeignete Arten für den Ottendorfer Saubach (laut PNV und Ersatzgesellschaften) 

 
1
Einschließlich der Kreuzungen auch mit anderen Arten dieser Gattung.  

Die in Tabelle 9 aufgeführten Ăgr¿nenñ Arten werden im Folgenden in den Kosten-Nutzen-Betrachtungen als ĂPNV-

Artenñ bezeichnet und vor allem in dem direkt an das Gewässerprofil angrenzenden Bereich des Entwicklungskorridors 

als ĂAgrarholz im langfristigen Zyklusñ eingeplant (vgl. Kap. 4.1).  

 Kostenermittlung  je 100-Meter-Abschnitt  3.3
Für die zuvor erläuterten Betrachtungsvarianten (vgl. Tabelle 3) wurden die Kosten pro 100-Meter-Gewässerabschnitt 

unterteilt nach folgenden verschiedenen Kostenarten ermittelt: 

 Bau- und Investitionskosten,  

 Direkt- und Arbeitserledigungskosten, 

 Baunebenkosten (Planungskosten) und 

 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 

 Grunderwerbs- und Pachtkosten. 
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Dabei erfolgte weiterhin eine Differenzierung in den Bereich Gewässerprofil (Bereich zwischen den Böschungsober-

kanten) und den Bereich des Gewässerrandstreifens / Entwicklungskorridors. Wichtige und berechnungsrelevante Hin-

weise zur Vorgehensweise bei der Kostenermittlung werden folgend erläuternd ausgeführt. In Tabelle 10 werden die 

Kosten je 100-Meter-Abschnitt zusammengefasst. Die detaillierte Kostenermittlung erfolgte in Excel-Tabellen, die im 

Anhang 6 im Einzelnen dargestellt werden. 

 Methodik der Kostenermittlung  3.3.1
Bau-/Investitionskosten  

Um die Bau- und Investitionskosten zu ermitteln, wurde zunächst eine grobe Maßnahmenplanung pro Betrachtungs-

variante durchgeführt. Dabei wurde der Maßnahmenkatalog der vom Büro Stowasserplan GmbH & Co. KG ent-

wickelten Software PROGEMIS
®
 (Prozessgestütztes Gewässermanagement- und Informationssystem) verwendet. Die 

Maßnahmenplanung und auch die Kostenermittlung wurde unterteilt in den Bereich des Gewässerprofils (vgl. Tabelle 

10, Spalte 3) und den anschließenden Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor (vgl. Tabelle 10, Spalte 4). Weiter-

hin wurden sonstige Kosten, wie der Bau von Sammlern und die Anbindung der vorhandenen Drainagen unter ĂSons-

tigesñ zusammengefasst (vgl. Tabelle 10, Spalte 5).  

Die der Kostenermittlung zugrunde liegenden Einheitspreise sind Schätzwerte und basieren auf Erfahrungen des Büros 

Stowasserplan GmbH & Co. KG bei der Umsetzung vergleichbarer wasserbaulicher und strukturverbessernder 

Maßnahmen an Fließgewässern (vgl. Tabelle 22 im Anhang 6). Es wurden die Kosten für den Erdbau, Sohl- und 

Ufersicherung und die Vegetationsarbeiten im Bereich des Gewässerprofils sowie des Entwicklungskorridors/ 

Gewässerrandstreifen pro Laufmeter geschätzt. Es wurde bei der Kostenermittlung davon ausgegangen, dass kein 

Sohlverbau vorhanden ist. Die geplanten Maßnahmen und Mengenansätze befinden sich in Tabelle 23 und Tabelle 24 

(im Anhang 6). Für die Herstellung des Gewässerprofils wurden die Kosten mit einem pauschalen Zuschlag von 10% 

für Baustelleneinrichtung, Baustraßen und Rekultivierung, sowie Nebenarbeiten versehen. 

Weitere Kosten für sonstige am Ottendorfer Saubach anfallende Maßnahmen, wie der Rückbau von Querbauwerken, 

wurden bei der Kostenermittlung unter ĂSonstigesñ berücksichtigt. Da diese unabhängig von der Betrachtungsvariante 

anfallen, wurde aufgrund der vorhandenen Situation am Ottendorfer Saubach die Anzahl und die Baukosten geschätzt 

und auf die verschiedenen Betrachtungsvarianten anteilig pro 100-Meter-Abschnitt gleichmäßig verteilt. Weitere 

Maßnahmen, wie beispielsweise der Neubau von Durchlässen oder Furten, sind am Ottendorfer Saubach nicht er-

forderlich und werden bei der Kostenermittlung nicht berücksichtigt. Weiterhin wurde unter ĂSonstigesñ der Wildverbiss-

schutz in Form von Drahthosen zum Einzelbaumschutz der PNV-Arten mit weniger schnellem Zuwachs berechnet. 

Nicht enthalten sind Kosten für die Anfahrt und Entsorgung des Erdmaterials, da diese Kosten je nach Lage des 

Bearbeitungsgebietes, der Zufahrtmöglichkeiten, der Belastung des Erdmaterials sowie in der Nähe vorhandener De-

ponien stark variieren können. Die Bau- und Investitionskosten wurden pro 100-Meter-Abschnitt berechnet und werden 

in Tabelle 10, Spalte 6 zusammengefasst dargestellt. 

Im Zuge der Kostenermittlung stellte sich heraus, dass die Bau- und Investitionskosten der Betrachtungsvarianten 

Strahlursprung und Höherwertiger Trittstein für den Bereich der Umgestaltung des Gewässerprofils am stark ein-

getieften, entwicklungsträgen Ottendorfer Saubach relativ hoch im Vergleich zu anderen entwicklungsfreudigeren Ge-

wässern sind. Wie in Tabelle 2 dargestellt, wurde insbesondere für die Funktionselemente Strahlursprung und Höher-

wertiger Trittstein der Handlungsbedarf Ăumgestaltenñ definiert. Daher sind hier beispielsweise umfangreichere und 

flächige Erdarbeiten erforderlich. Um dennoch einen repräsentativen Vergleichswert zu erhalten, wurde zusätzlich eine 

zweite Variante der Gewässerrenaturierung berechnet, die von einem entwicklungsfreudigen, nicht eingetieften Ge-

wässer ausgeht (z.B. Entwicklungsziel ĂStrahlursprung entwickelnñ). Hier wurden Maßnahmen angenommen, die die 

Eigendynamik des Gewässers initiieren und zulassen, wie beispielsweise nur punktuelle Erdarbeiten. Für diese beiden 

Varianten wurde der Durchschnittswert bei den Bau- und Investitionskosten pro 100-Meter-Abschnitt ermittelt (vgl. 

Tabelle 10, Spalte 3). 
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Direkt - und Arbeits erledigungskosten   

In den Betrachtungsvarianten mit landwirtschaftlicher Bewirtschaftung im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor 

wurden für die Kostenermittlung die Erfahrungswerte von IfaS für die Direktkosten (z.B. für Saatgut, Stecklinge und 

Jungbäume) sowie Arbeitserledigungskosten (z.B. Anpflanzkosten mit Pflügen, Pflanzbettbereitung, Aussaat, maschi-

nelle und manuelle Pflanzung, Walzen, Grubbern u.a.) verwendet (vgl. Angang Anhang 6). Es wurden dabei keine 

Düngung und kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vorgesehen. Der Einheitspreis lag als Preis pro Hektar vor. 

Dieser wurde in der Kostenermittlung pro Laufmeter umgerechnet. Daraus wurde dann der Wert pro 100 Meter-

Abschnitt ermittelt (vgl. Tabelle 10, Spalte 4). 

Planungskosten  

Für die Ermittlung der Planungskosten wurde eine Honorarermittlung nach HOAI für die Grundleistungen und eine Kal-

kulation der ĂBesonderen Leistungenñ durchgeführt (vgl. Anhang 6 und Zusammenfassung in Tabelle 10, Spalte 7). 

Bei der Ermittlung der Planungskosten ist zu beachten, dass diese auf Basis des Gesamtprojektes der Renaturierung 

des 2,8 km langen Abschnittes des Ottendorfer Saubaches berechnet wurden. Die Ermittlung konnte nicht einzeln auf 

100-Meter-Abschnitte bezogen erfolgen, da sich die Honorarkosten nicht proportional zu den anrechenbaren Kosten 

(Baukosten) verhalten. So sind beispielsweise bei einem kleineren Projekt mit kleiner Bausumme die Honorarkosten im 

Vergleich prozentual höher als bei einem Großprojekt mit hohen Baukosten. 

Die Ermittlung der Planungskosten erfolgte somit für den gesamten 2,8 km langen Gewässerabschnitt des Otten-

dorfer Saubaches unter der Annahme, dass die Entwicklungsziele nach Tabelle 2 umgesetzt werden. Dabei wurde 

die Honorarermittlung der Grundleistungen für zwei Varianten angenommen:  

1. Renaturierung (Strahlursprung, Höherwertiger Trittstein und Aufwertungsstrahlweg) ohne Nutzung im Gewäs-
serrandstreifen  

2. Renaturierung (Strahlursprung, Höherwertiger Trittstein und Aufwertungsstrahlweg) mit Nutzung im Gewässer-
randstreifen 

Bei der Honorarermittlung für die besonderen Leistungen gab es keine Unterscheidung zwischen den Varianten. 

Diese basieren auf Erfahrungswerten des Büros Stowasserplan GmbH & Co. KG aus der Umsetzung vergleichba-

rer Projekte in den Jahren 2010 bis 2020.  

Bei den Planungskosten wurden die Grundleistungen für das Gesamtprojekt nach folgenden Parametern ermittelt  
(vgl. Kap. 2.1):  

 Leistungsbild Freianlagen (Abschnitt 2 §38 ff. HOAI) 

 Anrechenbare Kosten: Kostenrahmen als Durchschnittswert für die Renaturierung des 2,8 km langen Abschnitt 

des Ottendorfer Saubaches in 2 Varianten (Variante mit Agrarholznutzung und Variante ohne Nutzung)  

 Einordnung in die Honorarzone III, Mittelsatz 

 20 % Umbauzuschlag + 5 % Nebenkosten 

 Leistungsphasen 1-9 

Weiterhin wurden bei den Planungskosten folgende besonderen Leistungen berücksichtigt: 

 Abfrage Kampfmittel 

 Abfrage Medien / Versorgungsunternehmen / Leitungsbestand 

 Koordination terrestrische Vermessung 

 Terrestrische Vermessung 

 Abstimmungen mit Grundstückseigentümern 

 Hydraulische Berechnungen 

 Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

 Umweltverträglichkeitsvorprüfung 

 Planung und Überwachung Entwicklungspflege inkl. Pflegeplan nach Bauumsetzung 
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Zusammenfassend ist bei den ermittelten Planungskosten zu beachten, dass diese nicht einzeln für 100-Meter-

Abschnitte gelten, sondern als Bestandteil einer Planung eines größeren zusammenhängenden Planungsgebietes mit 

mehreren verschiedenen Funktionselementen zu sehen sind. Für die Ermittlung der Planungskosten je 100-Meter-

Abschnitt wurden die Gesamthonorarkosten für die Grundleistung schließlich prozentual zu den Baukosten herunter 

berechnet.  

Im Gegensatz dazu richten sich die ĂBesonderen Leistungenñ nicht nach den Baukosten. Beispielsweise wird die 

Vermessung unabhängig der umzusetzenden Betrachtungsvarianten für den gesamten umzugestaltenden Gewässer-

abschnitt erstellt. Daher wurde für die ĂBesonderen Leistungenñ der Anteil des 100-Meter-Abschnitts am Gesamtbetrag 

des 2,8 km langen Gewässerabschnitts des Ottendorfer Saubaches berechnet.  

Zusammenfassend wurde in Tabelle 10 die Summe der Honorarkosten für die Grundleistungen und die besonderen 

Leistungen pro 100-Meter-Abschnitt Betrachtungsvariante als Baunebenkosten ermittelt (vgl. Spalte 7). 

Unterhaltungskosten  / Bewirtschaftungskosten  

Die Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungskosten unterscheiden sich bei Gewässerrenaturierungen jährlich, da der 

Turnus für bestimmte Pflegemaßnahmen, wie Gehölzpflege oder Ernte des Agrarholzes bis zu 10 Jahre beträgt. Um 

einen Vergleich der Betrachtungsvarianten zu ermöglichen, wurde eine Kostenvergleichsrechnung nach der Bar-

wertmethode für einen Zeitraum von 50 Jahren erstellt. Der Zeitraum von 50 Jahre richtet sich nach der Standdauer der 

längsten Kultur (Agrarholz mit Überstand ï langfristiger Zyklus). Bei der Barwertmethode wird der Barwert verwendet, 

d.h. welchen Wert zukünftige Zahlungen in der Gegenwart besitzen. Der Barwert wird durch Abzinsung der zukünftigen 

Zahlungen und anschließendes Summieren ermittelt (vgl. DWA 2012). 

Die Barwertberechnung erfolgte je Betrachtungsvariante pro 100 Meter mit einer Verzinsung von 3%. Schließlich 

werden aus dem Barwert die Jahreskosten (Annuität) pro 100 Meter und Jahr berechnet (vgl. Methodik und Berech-

nungen im Anhang 6).  

In Tabelle 22 im Anhang 6 werden die Einheitspreisansätze erläutert, die der Kostenermittlung der Unterhaltungs-

maßnahmen am Gewässer zu Grunde liegen. Diese Einheitspreise basieren auf Erfahrungen des Büros Stowasserplan 

GmbH & Co. KG bei der Umsetzung vergleichbarer Unterhaltungsmaßnahmen an Fließgewässern in den Jahren 2015 

bis 2020. Für die Kostenermittlung wurden Mittelwerte angenommen. Dabei wird von der Ausführung durch 

Fremdfirmen ausgegangen. Bei der eigenständigen Ausführung durch die Bewirtschafter können durchaus günstigere 

Kostensätze anfallen. Für den Status quo wird von einem Maßnahmenumfang ausgegangen, der bei einer sach-

gemäßen und ökologisch orientierten Gewässerunterhaltung grundsätzlich erforderlich ist. Weiterhin wird in Tabelle 26 

und Tabelle 27 dargestellt, welche Annahmen bzgl. der erforderlichen Pflegegänge pro Jahr und dem Turnus getroffen 

wurden.  

Die Bewirtschaftungskosten für die Betrachtungsvarianten mit landwirtschaftlicher Bewirtschaftung im Gewässer-

randstreifen / Entwicklungskorridor basieren auf Erfahrungswerten und Berechnungen des IfaS. Diese wurden ebenfalls 

als Jahreskosten (Annuität) mit 3% Verzinsung für einen Zeitraum von 50 Jahren berechnet. Die Bewirtschaftungs-

kosten enthalten bei den Agrarholzflächen Erntekosten und Kosten für die Rückführung in Acker- oder Grünland und 

bei den Grünland- und Ackerflächen Bearbeitungskosten (wie Mähdrusch, Häckseln, Mahd, Wenden u.a.). In den 

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nicht enthalten sind Erlöse, wie Einnahmen aus Holzertrag oder 

Verwertung. In Tabelle 10 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowohl aufgeteilt nach Bereich 

Gewässerprofil (vgl. Spalte 8), Bereich Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor (vgl. Spalte 9) und Bereich 

Sonstiges (vgl. Spalte 10) als auch als jährliche Gesamtkosten (vgl. Spalte 11) pro 100-Meter-Abschnitt zusammen-

gefasst dargestellt. 
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Grunderwerbs - und Pachtkosten  

Die Grunderwerbskosten wurden für die Betrachtungsvarianten Strahlursprung und Höherwertiger Trittstein ohne 

Nutzung des Randstreifens ermittelt (vgl. Spalte 12). Die Grunderwerbskosten orientieren sich am Bodenrichtwert für 

das Bearbeitungsgebiet am Ottendorfer Saubach. Zusätzlich wurden Grunderwerbsnebenkosten in Höhe von 10% und 

Vermessungskosten für die Einmessung und Abmarkung der Flurstücke berechnet (vgl. Anhang 6). 

Bei den Betrachtungsvarianten Strahlursprung und Höherwertiger Trittstein mit Agrarholznutzung wurde davon 

ausgegangen, dass die Flächen durch die öffentliche Hand gepachtet werden (vgl. Spalte 13). Für die Pachtkosten 

dient die durchschnittliche Pachtpreisentwicklung des LfULG (2020b) als Grundlage (vgl. Anhang 6).  

 Ergebnis und Auswertung der Kostenermittlung  3.3.2
Das Ergebnis der Kostenermittlung je Betrachtungsvariante der einzelnen Funktionselemente und je Bewirtschaftungs-

variante für den gesamten 2.800 Meter langen Beispielabschnitt des Ottendorfer Saubaches wird in Tabelle 10 und 

Tabelle 11 zusammengefasst dargestellt. Die detaillierte Kostenermittlung ist im Anhang 6 wiedergegeben. 

Tabelle 10: Zusammenfassung der Kostenermittlung je Betrachtungsv ariante  der Funktionselemente  

 

Bauneben-

kosten 

(Planungs-

kosten) 

Grunder-

werbskos-

ten pro 100 

m (netto)

jährl. Pacht-

kosten pro 

100 m 

(netto)

Gewäs-

serprofil

Rand-

streifen

Sonstiges 

(Neubau 

Dränagen)

Gesamt

Gewässer-

profil + 

Rand-

streifen

Gewäs-

serprofil

Rand-

streifen

Sons-

tiges 
Gesamt Gesamt Gesamt

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Status 

quo
Referenz -  ú       40 ú      -  ú         40 ú        -  ú          92 ú        56 ú        -  ú       148 ú      -  ú           -  ú           

mit angrenzender 

Agrarholznutzung
16.567 ú 517 ú    17.206 ú   34.290 ú 7.837 ú      20 ú        287 ú      2 ú          309 ú      -  ú           90 ú            

ohne Nutzung 16.567 ú 3.625 ú 17.048 ú   37.240 ú 6.805 ú      20 ú        239 ú      -  ú       259 ú      9.190 ú        -  ú           

mit angrenzender 

Agrarholznutzung
16.581 ú 376 ú    17.153 ú   34.110 ú 7.803 ú      20 ú        205 ú      1 ú          226 ú      -  ú           73 ú            

ohne Nutzung 16.581 ú 2.750 ú 17.048 ú   36.379 ú 6.680 ú      20 ú        239 ú      -  ú       259 ú      7.914 ú        -  ú           

mit angrenzender 

Agrarholznutzung
9.610 ú   341 ú    17.048 ú   26.999 ú 6.469 ú      162 ú      183 ú      -  ú       345 ú      -  ú           -  ú           

mit extensiver 

Wiesennutzung
9.610 ú   28 ú      48 ú          9.686 ú   2.810 ú      162 ú      37 ú        -  ú       199 ú      -  ú           -  ú           

mit extensiver 

Wiesennutzung
1.485 ú   28 ú      48 ú          1.561 ú   1.699 ú      92 ú        37 ú        -  ú       129 ú      -  ú           -  ú           

mit Ackernutzung 1.485 ú   40 ú      48 ú          1.573 ú   1.634 ú      92 ú        56 ú        -  ú       148 ú      -  ú           -  ú           

Durch-

gangs-

strahl-

w eg

Betrachtungsvarianten

Unterhaltungs-/ 

Bew irtschaftungskosten pro 100 m pro 

Jahr (Annuität, Zinssatz 3%; 50 Jahre) 

(netto)

Bau-/Investitionskosten / Direkt- und 

Arbeitserledigungskosten pro 100 m 

(netto)

Strahl-

ursprung

Höher-

w ertiger 

Trittstein

Aufw er-

tungs-

strahl-

w eg
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Tabelle 11: Zusammenfassung der Kostenermittlung je Bewirtschaftungsvariante  für den Beispielabschnitt 
des Ottendorfer Saubachs  

 

Bei der tabellarischen Gegenüberstellung der Kosten für die verschiedenen Betrachtungsvarianten der Funktions-

elemente (vgl. Tabelle 10) ist erkennbar, dass die Bau- und Investitionskosten für die Herstellung des Gewässerprofils 

in den Funktionselementen Strahlursprung und Höherwertiger Trittstein am höchsten sind. Im Durchgangsstrahlweg 

sind hingegen kaum Maßnahmen notwendig, daher sind die Baukosten im Bereich des Gewässerprofils auch wesent-

lich geringer. Beim Vergleich der Bewirtschaftungsvarianten am Beispielabschnitt des Ottendorfer Saubachs (vgl. Ta-

belle 11) sind die Bau- und Investitionskosten f¿r das Gewªsserprofil bei den Bewirtschaftungsvarianten ĂAgrarholznut-

zungñ und ĂNutzungsextensivierungñ aufgrund der gleichen Maßnahmen identisch.  

In der Kostengegenüberstellung nicht berücksichtigt sind ggfs. erforderliche Kosten für die Sanierung der vorhandenen 

Drªnagen bei der Bewirtschaftungsvariante ĂStatus quoñ. Einerseits ist dies darauf zurückzuführen, dass  über den 

tatsächlichen Zustand bzw. deren Sanierungsbedarf nichts bekannt ist; andererseits ist unklar , ob die Sanierung / 

Wiederherstellung einer Flächenmelioration nach heutigen Maßstäben überhaupt genehmigungsfähig wäre. Diese 

Unklarheit bei den Kosten f¿r die Drªnagesysteme der Bewirtschaftungsvariante ĂStatus quoñ ist in den folgenden 

Ausführungen immer als Hintergrundinformation zu beachten.  

Die Betrachtungsvarianten der Funktionselemente unterscheiden sich weiterhin in den Bau- und Investitionskosten 

bzw. Direkt- und Arbeitserledigungskosten im Bereich des anschließenden Gewässerrandstreifens / Entwicklungs-

korridors. Hier sind die Direkt- und Arbeitserledigungskosten für die Anlage der Agrarholzflächen wesentlich geringer 

als die Baukosten für die Anlage der naturnahen Gehölzbestände ohne Nutzung. Dies liegt u.a. daran, dass bei den 

Kosten für die Anlage des Agrarholzes von einer Ausführung durch den Landwirt bzw. durch einen Agrardienstleister 

ausgegangen wurde. Bei der Anlage der naturnahen Gehölzbestände im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor 

bei den Betrachtungsvarianten ohne Nutzung wurde die Annahme getroffen, dass diese im Zuge der Baumaßnahme 

zur Renaturierung des Gewässerprofils durch Baufirmen erfolgt. Die Kosten beinhalten damit auch die Fertigstellungs-

pflege im 1. Jahr, die Teil der Bauleistung ist. Eine Kostenreduzierung wäre dann möglich, wenn sich ein naturnaher 

Gehölzbestand durch natürliche Sukzession entwickeln kann. Ob dies auf dem jeweiligen Gewässerrandstreifen / 

Entwicklungskorridor zu erwarten ist, hängt von den schon vorhandenen Baumarten und deren Verjüngungspotenzial 

sowie von der derzeitigen Bodenvegetation ab. Beim Ottendorfer Saubach ist kaum Potenzial für eine natürliche 

Sukzession im Entwicklungskorridor oder Gewässerrandstreifen vorhanden, da hier kaum Gehölzbestand am Ge-

wässer vorliegt. Daher erfolgt eine Bepflanzung von 25 % der Fläche des Gewässerrandstreifens / Entwicklungs-

korridors.  

Zusammengefasst entstehen am gesamten Beispielabschnitt des Ottendorfer Saubachs im Bereich des Gewässer-

randstreifens / Entwicklungskorridors bei der Bewirtschaftungsvariante ĂNutzungsextensivierungñ hºhere Kosten als bei 

der Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ (vgl. Tabelle 11). 

Bei den sonstigen Bau- und Investitionskosten sind der Neubau von Sammlern und die Anbindung der Dränagen nur in 

den Betrachtungsvarianten der Funktionselemente mit Anlage von Agrarholz oder naturnahen Gehölzbeständen im 

Gewässerrandsteifen / Entwicklungskorridor erforderlich. Diese sonstigen Kosten sind im Verhältnis zu den Baukosten 

Bauneben-

kosten 

(Planungs-

kosten) für 

2800 m 

Grunder-

werbskos-

ten für 2800 

m (netto)

jährl. Pacht-

kosten für 

2800 m 

(netto)

Gewäs-

serprofil

Rand-

streifen

Sonstiges 

(Neubau 

Dränagen)

Gesamt

Gewässer-

profil + Rand-

streifen

Gewäs-

serprofil

Rand-

streifen

Sons-

tiges 
Gesamt Gesamt Gesamt

Agrarholznutzung 380.430 ú 11.940 ú   479.713 ú 872.083 ú    219.438 ú        2.255 ú   6.544 ú   28 ú        8.827 ú   -  ú           1.390 ú       

Nutzungs-

extensivierung
380.430 ú 55.711 ú   273.350 ú 709.491 ú    190.550 ú        2.255 ú   4.264 ú   -  ú       6.519 ú   143.204 ú    -  ú           

Status quo -  ú         1.366 ú     -  ú         1.366 ú        -  ú               2.583 ú   1.903 ú   -  ú       4.486 ú   -  ú           -  ú           

Bewirtschaftungs-

variante

Bau-/Investitionskosten / Direkt- und 

Arbeitserledigungskosten für 2800 m (netto)

Unterhaltungs-/ 

Bew irtschaftungskosten für 2800 m pro 

Jahr (Annuität, Zinssatz 3%; 50 Jahre) 

(netto)
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für das Gewässerprofil sehr hoch, da davon ausgegangen werden muss, dass beidseitig des Gewässers ein neuer 

Sammler mit entsprechenden Kontrollschächten verlegt werden muss. Einsparpotenzial bei diesen hohen Kosten ergibt 

sich ggf. in der weiteren Planung durch die Ermittlung des Entwässerungsbedarfs (vgl. LfULG 2013) und durch die 

Recherche und Erkundung des bestehenden Entwässerungssystems. In der Gesamtbetrachtung des Beispielabschnitts 

am Ottendorfer Saubach spiegeln sich diese hohen Bau- und Investitionskosten für den Neubau von Sammlern und die 

Anbindung der Dränagen dahingehend wider, dass die sonstigen Kosten in der Bewirtschaftungsvariante 

ĂAgrarholznutzungñ wesentlich hºher sind, da diese MaÇnahmen auch beim ĂAufwertungsstrahlweg mit Agrarholz-

nutzungñ erforderlich sind. Im Gegensatz dazu entfallen bei der Bewirtschaftungsvariante ĂNutzungsextensivierungñ 

beim ĂAufwertungsstrahlweg mit extensiver Wiesennutzungñ diese Kosten. 

Die Planungskosten unterscheiden sich ebenfalls je nach Betrachtungsvariante. Am höchsten sind sie bei den 

Funktionselementen Strahlursprung und Höherwertiger Trittstein, die zur Umgestaltung auch hohe Baukosten 

verursachen. Da die Planungskosten an die Baukosten gekoppelt (vgl. HOAI, 2013) sind, fallen bei relativ kosten-

günstig herzustellenden Durchgangsstrahlwegen oder Aufwertungsstrahlwegen mit Wiesen- bzw. Ackernutzung auch 

entsprechend geringe Planungskosten an. Diese Kopplung an die Baukosten wird auch bei den Bewirtschaftungs-

varianten deutlich, hier fallen die Planungskosten bei der ĂAgrarholznutzungñ aufgrund der hºheren Baukosten 

ebenfalls hºher aus als bei der Bewirtschaftungsvariante ĂNutzungsextensivierungñ. 

Beim Vergleich der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Gewässerprofil wird deutlich, dass diese für 

naturnähere Abschnitte (z.B. Strahlursprung) wesentlich günstiger sind als für naturfernere Abschnitte (z.B. Auf-

wertungsstrahlweg). Beim Aufwertungsstrahlweg schlägt besonders zu Buche, dass auf Grund der eingeschränkten 

Flächenverfügbarkeit im Bereich des Gewässerprofils eine intensivere Gehölzpflege notwendig ist. Weiterhin ist 

erkennbar, dass die Unterhaltungskosten der naturnahen Gehölzbestände im Gewässerrandstreifen / Entwicklungs-

korridor ähnlich sind wie die Bewirtschaftungskosten für die Agrargehölze. Dies liegt daran, dass bei der Unterhaltung 

der naturnahen Gehölzbestände ein Femelschlag zur Saumpflege vorgesehen ist, damit die Gehölze nicht in die 

anschließende landwirtschaftliche Fläche hineinwachsen. Bei diesen Werten muss jedoch beachtet werden, dass die 

Unterhaltungskosten für die Gehölze auf Erfahrungswerten von Bau- bzw. Pflegefirmen basieren und die Bewirt-

schaftung der Agrarholzflächen sowie der Wiesen- und Ackerflächen vom Landwirt bzw. Agrardienstleistern selbst 

durchgeführt werden. Insgesamt sind die Unterhaltungskosten am Beispielabschnitt des Ottendorfer Saubaches für die 

Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ am hºchsten, da die Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungskosten für den 

Gewªsserrandstreifen im ĂAufwertungsstrahlweg mit angrenzender Agrarholznutzungñ hºher liegen als beim ĂAuf-

wertungsstrahlweg mit extensiver Wiesennutzungñ. Da bei der Bewirtschaftungsvariante ĂStatus quoñ keine Re-

naturierungsmaßnahmen umgesetzt werden, fallen hier dementsprechend im Bereich der Gewässerunterhaltung des 

Gewässerprofils höhere Kosten an als bei den anderen Bewirtschaftungsvarianten. 

Zusammengefasst wird beim Vergleich der Bewirtschaftungsvarianten am Beispielabschnittes des Ottendorfer Saubach 

deutlich, dass die Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ sowohl von den Bau-/Investitionskosten, den Planungs-

kosten als auch den Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten kostenintensiver ist als die Bewirtschaftungsvariante 

ĂNutzungsextensivierungñ. Aber im Vergleich dazu ist die Bewirtschaftungsvariante ĂNutzungsextensivierungñ mit hohen 

Kosten für den Grunderwerb verbunden (vgl. Tabelle 11). Ob dieser Grunderwerb allerdings tatsächlich getätigt werden 

kann, d.h. bei den Eigentümern der Flächen überhaupt Verkaufswillen besteht und wenn Ăneinñ wieviel Überzeugungs- 

und ggf. Verwaltungsaufwand dafür erforderlich ist, wurde in den Kostenbetrachtungen nicht berücksichtigt.  
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 Gewässerschonende Landbewirtschaf tungs -4
formen und regionale Wertschöpfungsketten  

 Gewässerschonende Landbewirtschaftungsformen  4.1
Für die Umsetzung von Gewässerrenaturierungsmaßnahmen und die Entwicklung des Gewässers zum guten öko-

logischen Zustand / Potenzial nach EG-WRRL wird Fläche benötigt (vgl. Kap. 3). Eine ausschließliche Renaturierung 

im Gewässerprofil führt nicht zur Zielerreichung nach EG-WRRL (vgl. LfULG 2012). Damit bestehen konkurrierende 

Ansprüche zwischen Gewässerschutz und Landwirtschaft auf die gewässernahen Flächen. Um diesen Flächenkonflikt 

möglichst gering zu halten, müssen im Bereich des Entwicklungskorridors und der Gewässerrandstreifen Kompromisse 

in der gewässerschonenden Landbewirtschaftung erarbeitet werden, die den Anforderungen an den Gewässerschutz 

und an die ökologische Aufwertung der Fließgewässer gerecht werden.  

Eine gewässerschonende Landbewirtschaftung kann beispielsweise durch den vollständigen Verzicht auf synthetische 

Pflanzenschutzmittel und Düngemittel erfolgen. Allerdings sind in Kulturlandschaften mit hohen Nährstoffgaben und 

damit verbundenen Stoffströmen wie z.B. in Ackerbaulandschaften systemimmanente Verluste von Teilen dieser 

Pflanzennährstoffe unvermeidbar. Ein Teil dieser Verluste findet sich gelöst im Bodenwasser wieder, welches wiederum 

entweder den tieferen Bodenschichten oder eben den Fließgewässern zuläuft. Insofern gilt es gerade hier über den 

Gewässerrandstreifen hinaus die Trophie der Kulturlandschaft und die damit verbundenen Stoffströme in die Über-

legungen fachübergreifender Gewässerrenaturierungskonzepte aufzunehmen. Moderne Agrarholzkulturen im Kurz-

umtrieb sind in der Lage, Nährstoffe aus dem Fließgewässer zulaufenden Bodenwasser zu entnehmen (vgl. BÖHM 

2019; BÖHM & DOMIN 2020 i.V.) und in Biomasse umzusetzen. Die regelmäßige Ernte der Biomasse entzieht dann 

wiederum Nährstoffe aus der Kulturlandschaft, die regelmäßig wieder in der Nachbarschaft der Kulturen zugeführt 

werden. Das vielerorts praktizierte Mulchen von krautigen Gewässerrandstreifen oder Grünlandbeständen ist in 

Hinsicht auf die Akkumulation von Nährstoffen sogar schädlich für das Fließgewässer. Aus landbaulicher und 

landschaftsökologischer Sicht ist die Reduzierung der Nährstoffverluste aus den umgebenden Ackerkulturen durch 

Agrarholzkulturen zielführend. Hochleistungssorten von Pappeln und Weiden zeichnen sich durch lange Vegetations-

zeiten und eine tiefe Durchwurzelung des Bodens aus. Damit aufgebaute Agrarholzkulturen wirken wie ein biogener 

Flächenfilter am Gewässer. Allerdings verlangt die ökologische Aufwertung im Entwicklungskorridor / Gewässerrand-

streifen, die vor allem bei den Funktionselementen Strahlursprung und Höherwertiger Trittstein erforderlich ist, um das 

Strahlwirkungs-Trittsteinkonzept umzusetzen, auch eine strukturelle Verbesserung an den Fließgewässern. Auch hier 

sind gewässerbegleitende Gehölzbestände vom Ufer bis in den einbettenden Gewässerrandstreifen / Entwicklungs-

korridor zielführend. Zudem kann ein Wechsel aus standortgerechten Gehölzen und artenreichen Wiesen hochwertige 

Lebensräume an Fließgewässern und Auen in Kulturlandschaften prägen. Daher wird folgend auf die gewässer-

schonenden Landbewirtschaftungsformen ĂAgrarholznutzungñ und ĂGr¿nland mit extensiver Wiesennutzungñ einge-

gangen. 

Agrarholznutzung  

Neben der Etablierung eines naturbelassenen Gehölzbestandes in direkter Gewässernähe werden Agrargehölze in 

Anlehnung an alte Bewirtschaftungsformen (Mittelwälder, Niederwälder) im Gewässerrandstreifen / im Entwicklungs-

korridor angelegt. Diese Agrarholzsysteme werden landwirtschaftlich genutzt und einer späteren Wertschöpfung 

zugeführt. Bei einer Gewässerrenaturierung mit Agrarholznutzung im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor 

werden je nach Funktionselement und zur Verfügung stehender Fläche auf jeder Seite vom Gewässer 2 bis 5 Baum-

reihen etabliert, die sich jedoch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, ihrer Pflanzdichte und der Ernteperioden 

unterscheiden (vgl. Tabelle 12). Dabei ist durchaus wichtig, wie sich der Begriff Agrarholz von einem Agroforstsystem 

unterscheidet: Agrarholz umfasst alle landwirtschaftlichen Kulturen mit Gehölzen, die sowohl flächig als auch in Streifen 

ausgeführt werden. Wird Agrarholz z.B. in Streifen mit einer zweiten Kultur angebaut, so kann diese Kombination auch 

als Agroforstsystem qualifiziert werden. Dazu muss nachgewiesen werden, dass die gleichzeitige Nutzung von 

Agrarholz mit Ackerkulturen oder Grünland auf einer Nutzfläche eine vorteilhafte Wechselwirkung erzeugt, die regel-

mäßig eine Verbesserung in der landwirtschaftlichen Produktion ermöglicht. Gemessen wird dies i.d.R. durch einen 
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höheren kombinierten Ertrag gegenüber dem Ertrag der Einzelkulturen (mehr Informationen beim Deutschen Fach-

verband für Agroforstwirtschaft (DeFAF) unter: https://agroforst-info.de).  

Überträgt man diesen Zusammenhang auf die hier verfolgte Kombination der streifenartigen Agrarholzkulturen entlang 

der Fließgewässer mit der Gewässerrenaturierung bis zur Böschungsoberkante/Ufer, so ist auch hier eine Ver-

besserung der Gesamtmaßnahme durch eine vorteilhafte Wechselwirkung der beiden Bestandteile gegeben. Insofern 

muss man dieses WERTvolle Renaturierungskonzept auch als Gesamtsystem verstehen, welches eine höhere 

Ökosystemleistung als die Einzelbestandteile bietet (siehe auch Kap. 5).  

Die in WERTvoll entworfenen gewässerschonenden Agrarholzkulturen bieten durch die geringe Pflanzdichte von rund 

1.300 (3x2 m) bis zu 2.800 (3x1 m) Bäumen pro Hektar (vgl. Tabelle 12) und dem weiten Spektrum der Baumarten 

bzw. -sorten eine hohe Vielfalt in Raum und Zeit. Durch Untersaaten, Krautsäume und einen Wechsel mit Grünland-

nutzung kann die Habitatvielfalt zusätzlich erhöht werden, sofern die wirtschaftliche Pflege und Nutzung des damit 

verbundenen Aufwuchses gewährleistet werden kann (s.u.).  

Im Vergleich dazu wird bei der Bewirtschaftungsform als ĂKurzumtriebsplantageñ (KUP) mit ca. 8.000 bis 12.000 Bäu-

men pro Hektar gearbeitet. Durch die enge Bepflanzung bietet die KUP wenig Biodiversität und ist hinsichtlich ihrer 

Habitateignung naturschutzfachlich im Gewässerrandstreifen als Mehrnutzungskonzept nicht geeignet (vgl. LfULG 2011 

und LfULG 2014).  

In den gewässerschonenden Agrarholzsystemen werden jedoch zusätzlich zu den gepflanzten Gehölzen alle durch 

Standraum- und Lichtangebot einwandernden Gehölze und Pflanzen toleriert, was die Biodiversität weiter erhöht. Im 

Gegensatz zur intensiv genutzten KUP wird in gewässerschonenden Agrarholzsystemen auf den Einsatz von 

chemisch-synthetischen Betriebsmitteln vollständig verzichtet. Außerdem wird am Gewässer mit langfristigen 

Erntezyklen gewirtschaftet, so wird nicht etwa alle 1-4 Jahre der Bestand vollständig auf den Stock gesetzt, sondern es 

erfolgt eine mosaikartige (Teil-)Ernte in Abschnitten von 5 bis zu 20 Jahren. Dabei wird niemals der Bestand von beiden 

Gewässerrandstreifen gleichzeitig abgeerntet. Die Etablierung von gewässerschonenden Agrarholzsystemen in Form 

von Mehrnutzungskonzepten (siehe Kap. 5.2) eignet sich demnach hervorragend, um mit der Landwirtschaft gemein-

sam die Ziele der EG WRRL umzusetzen. Setzt man die o. g. Bewirtschaftungsprinzipien auf das Beispielgewässer um, 

bleiben bei dem Strahlursprung am Ottendorfer Saubach von insgesamt 41 m Breite ca. 29 m in landwirtschaftlicher 

Nutzung (ca. 71%).  

In allen Bewirtschaftungssystemen wird auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verzichtet. Besonders 

wichtig für die Akzeptanz von landwirtschaftlichen Betrieben ist, dass die zur Gewässerrenaturierung genutzte Fläche in 

landwirtschaftlicher Nutzung bleibt und nach einer Einstellung der Agrarholzproduktion wieder als Ackerland nutzbar 

wäre. Durch die Anmeldung der Kultur ĂNiederwald im Kurzumtriebñ (nach Direktzahlungen-Durchführungsverordnung) 

bleibt die Flächenprämie für den Landwirt erhalten und der Agrarholzbestand bleibt sowohl vom Waldbegriff als auch 

von der Festlegung als Landschaftsbestandteil ausgenommen. 

Agrarholz mit Überstand ï langfristiger Zyklus  

Das Bewirtschaftungssystem Agrarholz mit Überstand im langfristigen Zyklus ist an die Bewirtschaftungsform Mittelwald 

angelehnt. Es werden 90% schnellwachsende Agrargehölze wie z.B. verschiedene Pappelsorten, Schwarz-Erlen oder 

Weiden etabliert. Die übrigen 10% bestehen aus Überständern, die der Potenziellen Natürlichen Vegetation (PNV) an 

diesem Standort entsprechen, wie z. B. Trauben-/Stiel-Eiche, Gemeine Esche, Schwarz-Erle, Schwarz-/Zitter-Pappel, 

Silberweide oder Bruchweide, und nach Direktzahlungs-Durchführungsverordnung beihilfefähig sind (siehe Kap. 3.2.1 

und Tabelle 9). Das Agrarholz grenzt in der Regel direkt an den naturbelassenen Gehölzbestand im Gewässerprofil an 

und besteht aus zwei bis drei Baumreihen, mit einem Pflanzabstand von 3 x 2 Meter. Die Überständer haben aufgrund 

des weiten Pflanzverbandes keine Probleme durch Konkurrenz der schnellwachsenden Baumarten. Diese fördern das 

Wachstum der Überständer in die Höhe. Bei einer Standdauer von 50 - 80 Jahren werden die schnellwachsenden 

Agrargehölze alle 10 - 20 Jahre auf den Stock gesetzt. Die Überständer bleiben stehen und werden erst nach 

50-80 Jahren zusammen mit den Agrargehölzen auf den Stock gesetzt. Die Vereinbarkeit der Beerntung von 90 % des 

Bestandes mit der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung wird derzeit vom SMEKUL im Rahmen des Projektes 

WERTvoll (vgl. Anhang 7) geprüft. Die Rückführung in eine Ackerlandnutzung wird durch das Fräsen der Baumstümpfe 

erreicht. Da die Pappel- und Weidenklone schon wenige Jahre nach der Pflanzung fruktifizieren können, ist darauf zu 
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achten, dass Agrarhölzer mit einer Umtriebszeit > 5 Jahre nicht in der Nähe von genetisch wertvollen Beständen 

indigener Weidenarten und der Schwarz-Pappel (Populus nigra) angelegt werden
1
. Eine weitere ökologische 

Aufwertung der Agrarhölzer wird durch die Unteransaat des Bestandes mit standortgerechten, regionalen Saatgut (z.B. 

Saatgutmischungen für Feuchtwiese) erreicht. Dadurch entstehen wildkraut- und grasreiche Säume an den Rändern 

(Saumbiotop (Ökoton)) und es wird die Toleranz von Lücken im Inneren möglich. 

Agrarholz ï langfristiger Zyklus  

Das Bewirtschaftungssystem Agrarholz - langfristiger Zyklus (ohne Überstand) ähnelt der Bewirtschaftungsform eines 

Niederwaldes und besteht ebenfalls aus 90% schnellwachsenden Agrargehölzen, wie z.B. verschiedenen Pappelsorten 

oder Weiden, und 10% Arten der PNV, wie z. B. Trauben-/Stiel-Eiche, Gemeine Esche, Schwarz-Erle, Schwarz-/Zitter-

Pappel, Silberweide oder Bruchweide. Das Agrarholz im langfristigen Zyklus grenzt entweder direkt an den naturbe-

lassenen Gehölzbestand oder schließt an das Agrarholz mit Überstand an. Es besteht aus zwei bis drei Baumreihen, 

mit einem Pflanzabstand von 3x1 Meter. Bei einer Standdauer von 30 Jahren werden jeweils alle Agrargehölze alle 

10 ï 20 Jahre (schnellwachsend und Arten der PNV) auf den Stock gesetzt. Bei Bedarf kann die Rückführung in eine 

Ackerlandnutzung nach 30 ï 50 Jahren erfolgen. 

Agrarholz ï mittelfristiger Zyklus  

Das Bewirtschaftungssystem Agrarholz ï mittelfristiger Zyklus (ohne Überstand) ist angelehnt an die Bewirtschaftungs-

form ĂNiederwald im Kurzumtriebñ und besteht zu 100% aus schnellwachsenden Agrargehölzen wie z.B. verschiedenen 

Pappelsorten oder Weiden. Das Agrarholz grenzt beim Strahlursprung oder Höherwertigen Trittstein nicht direkt an das 

Gewässerprofil an, sondern an eine der beiden oben genannten Agrarholzsysteme mit längerer Umtriebszeit und 

Beteiligung von Baumarten der PNV. Hingegen kann es beim Aufwertungsstrahlweg auch an das Gewässerprofil 

angrenzen. Es besteht aus zwei bis drei Baumreihen, mit einem Pflanzabstand von 3x1 Metern. Bei einer Standdauer 

von 30 Jahren werden die Agrargehölze alle 5 - 9 Jahre auf den Stock gesetzt. Bei Bedarf kann die Rückführung in eine 

Acker- oder Grünlandnutzung nach 30 ï 50 Jahren erfolgen. 

Tabelle 12: Agrarholz als gewässerschonende Landbewirtschaftungsform ï ein Überblick  

Bewirtschaftungs -
system  

Agrarholz mit Überstand  
ï langfristiger Zyklus   

Agrarholz  
ï langfristiger Zyklus  

Agrarholz  
ï mittelfristiger Zyklus  

Gehölzzusammen-
setzung 

90% Agrarholz plus 10%  Über-
ständer (= PNV-Arten) 

90% Agrarholz plus 
10% PNV-Arten 

100% Agrarholz 

Standdauer 50 ï 80 Jahre 30 - 50 Jahre 30 - 50 Jahre 

Pflanzabstand 3 x 2 m; 2- bzw. 3-reihig 3 x 1 m; 2- bzw. 3-reihig 3 x 1 m; 2- bzw. 3-reihig 

Pflanzdichte 
ca. 1.300 Bäume pro Hektar 
(1.200 ï 1.500 Bäume / ha  
je nach Geländezuschnitt) 

ca. 2.800 Bäume pro Hektar 
(2.400 ï 3.200 Bäume / ha je 
nach Geländezuschnitt) 

ca. 2.800 Bäume pro 
Hektar (2.400 ï 3.200 
Bäume / ha je nach Ge-
ländezuschnitt) 

Ernteperiode 10 - 20 Jahre 10 - 20 Jahre 5 - 9 Jahre 

Ernteanteil 
ausschließlich Ernte der Agrar-
gehölze; Überständer  
bleiben stehen 

Ernte gesamter Gehölz-
bestand 

Ernte gesamter Gehölz-
bestand 

                                                      
1
  Die Gattung Populus gehört zusammen mit Salix und Chosenia sowie Toisusu zur Familie der Weidengewächse, die stark 

zur Bastardierung neigen. Anders als bei den ein- oder zweijährigen Kulturpflanzen ist bei gentechnischer Veränderung von 
mehrjährigen Gehölzen die Weitergabe des Transgens über viele Generationen hinweg möglich. Eine Möglichkeit zur Ver-
hinderung der Auskreuzung bei transgenen Bäumen ist die Steigerung des biologischen Confinements durch konventionelle 
oder gentechnisch erzeugte Schranken, die die Ausbreitung des Transgens über Pollen und Samen verhindern oder dras-
tisch reduzieren. Diese Informationen können bei der Auswahl der Arten und Sorten berücksichtigt werden. 
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Extensives Grünland zur Wiesen - und Weidennutzung  

Eine weitere Variante ist das Anlegen eines extensiv bewirtschafteten Grünlandstreifens, welcher direkt an den 

naturbelassenen Gehölzbestand im Gewässerprofil angrenzt. Das Grünland wird zweimal jährlich gemäht, abgefahren 

und im Betrieb als Futter oder zur Biogasproduktion verwertet. Dies ist überall dort sinnvoll, wo Grünlandkomplexe an 

den Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor angrenzen. Denn i.d.R. ist die maschinelle Bewirtschaftung von 

schmalen Randstreifen nicht wirtschaftlich vertretbar möglich, noch für eine Beweidung durch z.B. Rinder geeignet. In 

reinen Ackerbauregionen ohne eine nennenswerte Tierhaltung sind aus landwirtschaftlicher Sicht Gewässerrand-

streifen / Entwicklungskorridore mit Gehölzen, die einzig sinnvolle und wertschöpfende Kultur. Dies ist in Regionen mit 

größeren Wiesenkomplexen anders zu bewerten und kann dort kleinräumig im Wechsel mit Gehölzen die Biotopvielfalt 

erhöhen.  

Von einer reinen Pflege des Grünlandstreifens ohne Räumung des Aufwuchses ist genauso abzuraten wie von einer 

Verpachtung an Hobbytierhalter oder ehrenamtliche Vereine, die eine langfristige Unterhaltung nicht sicherstellen 

können. Ein offen gelassener Grünlandbestand ruderalisiert i.d.R., wird dadurch artenärmer, akkumuliert Nährstoffe und 

kann das angrenzende Gewässer eutrophieren. Es können sich unerwünschte Beikräuter (aus Sicht des Ackerbaus) 

etablieren und vermehren, wie z.B. Acker-Kratzdistel oder Stumpfblättriger Ampfer bis hin zu Neophyten wie 

Japanischer Knöterich. Zusätzlich können je nach Siedlungsnähe und Naherholungsangebot solche Flächen durch 

Hundehalter stark frequentiert werden und in Folge ein Hygieneproblem durch Hundekot aufweisen. Aus Sicht der 

Gewässerunterhaltung sind derartige vermeintliche Zwischenlösungen nicht sinnvoll. 

 Ökonomische Kalkulation und betriebswirtschaftlicher 4.2
Vergleich - Beispielrechnungen  

Im Folgenden erfolgt als erster Schritt ein betriebswirtschaftlicher Vergleich zwischen den unter Kap. 4.1 betrachteten 

gewässerschonenden Landbewirtschaftungsformen und dem aktuellen, betriebsüblichen Anbau (regionaler Frucht-

folge). In einem zweiten Schritt werden die in Kap. 3 dargelegten Betrachtungsvarianten gegenübergestellt und schließ-

lich in einem 3. Schritt die Bewirtschaftungsvarianten ĂAgrarholznutzungñ, ĂNutzungsextensivierungñ und ĂStatus quoñ 

am 2,8 km langen Beispielabschnitt des Ottendorfer Saubaches verglichen. 

Eine geeignete Methode für die regional angepasste, belastbare Ermittlung der Kosten produktionsintegrierter Maß-

nahmen ist die Berechnung der direkt- und arbeitserledigungskostenfreien Leistung der jeweiligen Systeme. Diese 

Methode berücksichtigt auch die fixen Arbeitserledigungskosten und liefert so in Kombination mit einer Annuitäten-

rechnung eine Vergleichsgrundlage für verschiedene Flächennutzungen auf der Basis der in der Landwirtschaft üb-

lichen Kalkulationsgrößen ha und Jahr, die alle Bewirtschaftungskosten berücksichtigt. Sie ist jedoch unabhängig von 

betriebsspezifischen Kosten wie etwa der Gebäudeausstattung oder sonstigen Gemeinkosten. In der gesamten öko-

nomischen Betrachtung wurde mit dem aktuellen Kalkulationszinssatz der Landwirtschaft von 3% gerechnet. 

Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen wurden auf Grund der Nähe zum Gewässer nicht betrachtet und werden auch 

in keinem der Systeme praktisch eingesetzt. Die Berechnungen erfolgten mit einem Excel-Kalkulationswerkzeug von 

IfaS, welches laufend weiterentwickelt wird. 

Durch den Vergleich der verschiedenen Nutzungssysteme kann ermittelt werden, wie hoch die Verzichtskosten bei der 

Etablierung von Agrargehölzen im Gegensatz zu den üblichen Bewirtschaftungsformen ist. Aber auch inwiefern sich die 

verschiedenen Zusammensetzungen unterscheiden und wie stark sich die derzeitigen Holzhackschnitzelpreise auf die 

generierte Leistung pro ha auswirken. Die Methodik und das Ergebnis der ökonomischen Kalkulation für die 

verschiedenen Landbewirtschaftungsformen wird in Anhang 6.3 und Anhang 6.4 dargestellt. 
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 Vergleich der Landbewirtschaftungsformen  4.3
Zum ökonomischen Vergleich der Landbewirtschaftungsformen wurden die direkt- und arbeitserledigungskostenfreien 

Leistungsberechnungen der verschiedenen Randstreifenvarianten gegenübergestellt. Um eine bessere Vergleich-

barkeit der einzelnen Landbewirtschaftungsformen zu ermºglichen, wurde mit der BezugsgrºÇe Ăein Hektar und Jahrñ 

gerechnet (vgl. Abbildung 6). 

 

Abbildung 6:  Ökonomischer Vergleich der  Landbewirtschaftungsformen im Gewässerrandstreifen / 
Entwicklungskorridor der Betrachtungsvarianten (ú/ha*a) 

Vergleicht man die verschiedenen Landbewirtschaftungsformen im Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor der 

Betrachtungsvarianten über einen Zeitraum von 50 Jahren, wird deutlich, dass die Landbewirtschaftungsformen ohne 

Nutzung der Gehölze im Gewässerrandsteifen / Entwicklungskorridor pro Jahr und Hektar höhere Kosten verursachen 

als alle Landbewirtschaftungsformen mit Nutzung des Randstreifens. Grund dafür sind die hohen Anpflanzkosten und 

die regelmäßigen Pflegemaßnahmen ohne dabei einen Erlös zu erarbeiten
2
. Im Gegensatz dazu wird durch die 

landwirtschaftliche Nutzung der Agrargehölze weiterhin ein ökonomischer Mehrwert auf der Fläche erwirtschaftet. 

Sofern der Erlºs f¿r die Holzhackschnitzel mind. 90 ú/t betrªgt, generiert die Agrarholznutzung zumindest einen 

höheren Erlös als die extensive Wiesennutzung. Bei einem steigenden Holzhackschnitzelpreis würde sich der Erlös 

sogar dem der regional praxisüblichen Fruchtfolge (Winterweizen-Winterraps-Wintergerste-Silomais) annähern (vgl. 

Anhang 6.4. Abbildungen Abbildung 44 bis Abbildung 49). Zusätzlich bleibt die landwirtschaftliche Nutzfläche erhalten 

und dient weiterhin einer regelmäßigen regionalen Wertschöpfung. 

                                                      
2
  In der Regel wird das anfallende Holz bzw. der Grünschnitt des Pflegeschnittes im Bestand belassen, weil eine Bergung und 

Befahrung des Bestandes nicht vorgesehen ist. Würde man eine Befahrung vorsehen, so müsste ein Weg oder ähnliches in 
die Anlage integriert werden. Das würde eine weitere Landinanspruchnahme auslösen, die in keinem Verhältnis zum mut-
maßlichen Nutzen steht. 
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 Vergleich der Betrachtungsvarianten  4.3.1
Für den Vergleich der Bewirtschaftungsvarianten (vgl. Kap. 4.3.2) wurden zunächst als Zwischenschritt die Betrach-

tungsvarianten (vgl. Tabelle 3) einzeln ökonomisch betrachtet. Dafür wurden die Bau- und Unterhaltungskosten für die 

Gewässerrenaturierung (vgl. Tabelle 10) mit den direkt- und arbeitserledigungskostenfreien Leistungen der Landbe-

wirtschaftungsformen kombiniert und gegliedert nach Kosten, Erlöse und Kombination von Kosten und Erlösen 

dargestellt (vgl. Tabelle 13 und Abbildung 7). Alle Kosten und Erlöse wurden als Jahreskosten pro 100 Meter mit einem 

Zinssatz von 3% und einem Betrachtungszeitraum von 50 Jahren gerechnet. Eine Unterteilung der Kosten in die ver-

schiedenen Bereiche Gewässerprofil, Gewässerrandstreifen / Entwicklungskorridor und Sonstiges findet sich im 

Anhang 6.4, Tabelle 32. 

Tabelle 13: Zusammenfassung der ökonomischen Kalkulation je Betrachtungsvariante  

 

Gesamtbreite 

Gewässerprofil 

+ Randstreifen 

Kosten Erlöse
Kosten + 

Erlöse

[m] 

Status quo
mit angrenzender

Ackernutzung
28,5 248 ú-              256 ú              8 ú                  

mit angrenzender

 Agrarholznutzung
41 1.625 ú-           318 ú              1.307 ú-           

ohne Nutzung 41 1.707 ú-           -  ú               1.707 ú-           

mit angrenzender 

Agrarholznutzung
33 1.544 ú-           231 ú              1.313 ú-           

ohne Nutzung 33 1.674 ú-           -  ú               1.674 ú-           

mit angrenzender

 Agrarholznutzung
29 1.403 ú-           224 ú              1.179 ú-           

mit extensiver 

Wiesennutzung
29 582 ú-              62 ú                521 ú-              

mit extensiver 

Wiesennutzung
28,5 197 ú-              62 ú                135 ú-              

mit Ackernutzung 28,5 307 ú-              256 ú              51 ú-                

Durchgangs-

strahlw eg

Betrachtungsvarianten

Strahlursprung

Höherw ertiger 

Trittstein

Aufw ertungs-

strahlw eg

pro 100 m pro Jahr (Annuität, Zinssatz 3%; 

50 Jahre) (netto)
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Abbildung 7: Ökonomischer Vergleich der  Betrachtungsvarianten  

Bei allen Betrachtungsvarianten zur Umsetzung der Strahlwirkungs-Trittsteinkonzeption ist das Verhältnis von Kosten 

und Erlösen negativ. Dabei sind die jährlichen Kosten pro 100-Meter-Abschnitt bei den Betrachtungsvarianten ohne 

Nutzung des Randstreifens (Strahlursprung und Höherwertiger Trittstein ohne Nutzung) am höchsten. Da für diese 

auch kein Erlös erzielt wird, ist hier ebenfalls das Verhältnis von Kosten und Erlösen am schlechtesten. Die geringsten 

jährlichen Kosten pro 100-Meter-Abschnitt werden durch einen Durchgangsstrahlweg mit extensiver Wiesennutzung 

verursacht, da bei diesem Funktionselement aber auch die wenigsten MaÇnahmen umgesetzt werden. Beim ĂStatus 

quo mit Ackernutzungñ werden keine Gewässerrenaturierungsmaßnahmen umgesetzt, daher ist das positive Verhältnis 

der Kosten und Erlöse nicht mit den anderen Betrachtungvarianten vergleichbar. 

 Vergleich der Bewirtschaftungsvarianten am Beispiel des Ottendorfer 4.3.2
Saubaches  

Da zur Umsetzung der EG-WRRL nach Strahlwirkungs-Trittsteinkonzept immer eine Kombination / Abfolge der Funk-

tionselemente erfolgt, wurde zum Vergleich der ökonomischen Berechnung für den Beispielabschnitt des Ottendorfer 

Saubauches die drei Bewirtschaftungsvarianten gegenübergestellt (vgl. Tabelle 14 und Abbildung 8). Eine Plandar-

stellung der Kosten und Erlöse am Ottendorfer Saubach findet sich in Abbildung 9 bis Abbildung 12. 

Das Ergebnis des Vergleichs ergibt, dass die jªhrlichen Kosten f¿r die Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ 

höher sind, aber auch die jährlichen Erlöse sich wesentlich höher darstellen als bei der Bewirtschaftungsvariante 

ĂNutzungsextensivierungñ. Das Verhªltnis von Kosten zu Erlºsen ist bei der Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholz-

nutzungñ etwas schlechter als bei der Bewirtschaftungsvariante ĂNutzungsextensivierungñ. Dieses geringfügig schlech-

tere Abschneiden der Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ ist vor allem auf die hohen Kosten f¿r die Neu-

anlage von Dränagen im Bereich des Aufwertungsstrahlwegs zurückzuführen. Bei den Kosten wurde angenommen, 

dass zur Anlage der Agrarholzstreifen am Ottendorfer Saubach die Flächenmelioration vollständig neu errichtet werden 

muss (vgl. Kap. 3.3.1). Das führt zu hohen Investitionskosten (vgl. Tabelle 10 und Tabelle 11 in Kap. 3.3.2). 

Dieser Einfluss der Neuanlage von Sammlern und die Neuanbindung der Dränagen wird deutlich, wenn zum Vergleich 

die ökonomische Berechnung ohne die Erneuerung der Flächenmelioration erfolgt (vgl. Tabelle 15). Dann ist die 
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Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ im Kosten-Erlös-Verhältnis wesentlich besser als die Bewirtschaftungs-

variante ĂNutzungsextensivierungñ (vgl. Abbildung 8). Da bei der Bewirtschaftungsvariante ĂStatus quoñ keine Re-

naturierungsmaßnahmen zur Erreichung der Ziele der EG-WRRL umgesetzt werden und auch die Flächenmelioration 

nicht erneuert wird, sind die Kosten entsprechend gering, wodurch sich ein positives Kosten-Erlös-Verhältnis ergibt. 

Setzt man die Kosten aber mit dem Nutzen ins Verhªltnis, schneiden die Bewirtschaftungsvarianten ĂAgrarholznutzungñ 

und ĂNutzungsextensivierungñ besser ab (vgl. Kap. 5.4) 

Zusammenfassend muss bei dieser Analyse beachtet werden, dass sich selbst auf den 2.8 km langen Ottendorfer 

Saubach bezogen kein eindeutiges Bild hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Bewirtschaftungsvarianten ergibt. Diese 

ist immer auch abhängig von der Anordnung und der erforderlichen Ausdehnung der Funktionselemente. Wenn 

beispielsweise mehr Gewässerabschnitte eine bessere Gewässerstrukturgüte aufweisen und sich damit kosten-

günstiger Strahlursprünge oder höherwertige Trittsteine entwickeln lassen, sind die Gesamtkosten für die Erreichung 

des guten ökologischen Zustands für den Oberflächenwasserkörper geringer. Darüber hinaus hängen die Kosten 

immer auch von lokalen Rahmenbedingungen ab, wie das Beispiel der Relevanz vorhandener bzw. erforderlicher Drä-

nagesysteme für die Gesamtkosten verdeutlicht. Um die Aussagekraft der im Rahmen der durchgeführten Kosten-

analyse erkennbaren Tendenz zu untermauern und zu einem aussagefähigen Mittelwert mit einer eindeutigen Em-

pfehlung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit verschiedener gewässerschonender Landnutzungen zu kommen, müssten 

sicher noch für mehr Gewässer die unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen analysiert werden. 

Tabelle 14: Kosten und Erlöse der Bewirtschaftungsvarianten am Beispielsabschnitt des Ottendorfer 
Saubaches mit Neubau de r Flächenmelioration  

 

Tabelle 15: Kosten und Erlöse der Bewirtschaftungsvarianten am Beispielsabschnitt des Ottendorfer 
Saubaches ohne Neubau der Flächenmelioration  

 

Kosten Erlöse
Kosten + 

Erlöse
Kosten Erlöse

Kosten + 

Erlöse
Kosten Erlöse

Kosten + 

Erlöse

Aufw ertungsstrahlw eg 

entw ickeln / umgestalten

4+100 ï

4+900
800 - 11.225 ú      1.791 ú -   9.434 ú -   4.659 ú         494 ú -   4.164 ú -    1.981 ú      2.094 ú         113 ú 

Höherw ertiger Trittstein 

umgestalten

4+900 ï

5+200
300 -   4.632 ú         693 ú -   3.939 ú -   5.022 ú           -   ú -   5.022 ú -       790 ú         856 ú           66 ú 

Aufw ertungsstrahlw eg 

entw ickeln / umgestalten

5+200 ï

5+600
400 -   5.612 ú         895 ú -   4.717 ú -   2.329 ú         247 ú -   2.082 ú -       990 ú      1.047 ú           57 ú 

Strahlursprung 

umgestalten

5+600 ï

6+900
1300 - 21.128 ú      4.139 ú - 16.989 ú - 22.196 ú           -   ú - 22.196 ú -    4.141 ú      4.847 ú         706 ú 

Gesamt 2800 - 42.597 ú      7.518 ú - 35.079 ú - 34.205 ú         742 ú - 33.464 ú -    7.902 ú      8.844 ú         942 ú 

Bewirtschaftungsvariante 

ĂStatus quoñ

pro Jahr (Annuität, Zinssatz 3%; 50 Jahre) (netto)

Entw icklungsziel

Statio-

nierung 

(nach 

GSK 

2016)

Länge

[m] 

Bewirtschaftungsvariante 

ĂAgrarholznutzungñ

Bewirtschaftungsvariante 

ĂNutzungsextensivierungñ

Kosten Erlöse
Kosten + 

Erlöse
Kosten Erlöse

Kosten + 

Erlöse
Kosten Erlöse

Kosten + 

Erlöse

Aufw ertungsstrahlw eg 

entw ickeln / umgestalten

4+100 ï

4+900
800 -   5.939 ú      1.791 ú -   4.148 ú -   4.659 ú         494 ú -   4.164 ú -    1.981 ú      2.094 ú         113 ú 

Höherw ertiger Trittstein 

umgestalten

4+900 ï

5+200
300 -   2.649 ú         693 ú -   1.957 ú -   3.040 ú           -   ú -   3.040 ú -       790 ú         856 ú           66 ú 

Aufw ertungsstrahlw eg 

entw ickeln / umgestalten

5+200 ï

5+600
400 -   2.969 ú         895 ú -   2.074 ú -   2.329 ú         247 ú -   2.082 ú -       990 ú      1.047 ú           57 ú 

Strahlursprung 

umgestalten

5+600 ï

6+900
1300 - 12.539 ú      4.139 ú -   8.400 ú - 13.606 ú           -   ú - 13.606 ú -    4.141 ú      4.847 ú         706 ú 

Gesamt 2800 - 24.097 ú      7.518 ú - 16.579 ú - 23.634 ú         742 ú - 22.892 ú -    7.902 ú      8.844 ú         942 ú 

Entw icklungsziel

Statio-

nierung 

(nach 

GSK 

2016)

Länge

[m] 

Bewirtschaftungsvariante 

ĂAgrarholznutzungñ

Bewirtschaftungsvariante 

ĂNutzungsextensivierungñ

Bewirtschaftungsvariante 

ĂStatus quoñ

pro Jahr (Annuität, Zinssatz 3%; 50 Jahre) (netto)
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Abbildung 8: Ökonomischer Vergleich der Bewirtschaftungsvarianten  
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Bewirtschaftungsvariante ĂAgrarholznutzungñ 

 

Abbildung 9: Kosten und Erlöse - Pilotabschnitt ĂOttendorfer Saubach, Nord" f¿r die Bewirtschaftungs-
variante ĂAgrarholznutzungñ (mit Neubau der Flächenmelioration)  

Aufwertungsstrahlweg 
mit angrenzender Agrar-
holznutzung: 
(Länge 800 m) 
Kosten:  11.225 ú 
ú / a 
Erlöse: 1.791 ú / a 

Aufwertungsstrahlweg mit 

angrenzender Agrarholznut-

zung: 
(Länge 400 m) 
Kosten:  5.612 ú / a 
Erlöse: 895 ú / a 

Höherwertiger Trittstein mit 

angrenzender Agrarholznut-

zung: 
(Länge 300 m) 
Kosten:  4.632 ú / a 
Erlöse: 693 ú / a 
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Abbildung 10: Kosten und Erlöse - Pilotabschnitt ĂOttendorfer Saubach, S¿d" f¿r die Bewirtschaftungs-
variante ĂAgrarholznutzungñ (mit Neubau der Flªchenmelioration) 

Strahlursprung mit angren-

zender Agrarholznutzung: 
(Länge 1300 m) 
Kosten:  21.128 ú / a 
Erlöse: 4.139 ú / a 
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Bewirtschaftungsvariante ĂNutzungsextensivierungñ 

 

Abbildung 11: Kosten und Erlöse - Pilotabschnitt ĂOttendorfer Saubach, Nord" f¿r die Bewirtschaftungs-
variante ĂNutzungsextensivierungñ (mit Neubau der Flªchenmelioration) 

Aufwertungsstrahlweg 
mit extensiver Wiesen-
nutzung: 
(Länge 800 m) 
Kosten:  4.659 ú / 
a 
Erlöse: 494 ú / a 

Aufwertungsstrahlweg mit 

extensiver Wiesennutzung: 
(Länge 400 m) 
Kosten:  2.329 ú / a 
Erlöse: 247 ú / a 

Höherwertiger Trittstein 

ohne Nutzung: 
(Länge 300 m) 
Kosten:  5.022 ú / a 
Erlöse: - ú / a 



Schriftenreihe des LfULG, Heft 2/2021  |  49 

 

Abbildung 12: Kosten und Erlöse - Pilotabschnitt ĂOttendorfer Saubach, S¿d" f¿r die Bewirtschaftungs-
variante ĂNutzungsextensivierungñ (mit Neubau der Flªchenmelioration) 

Strahlursprung ohne Nut-

zung: 
(Länge 1300 m) 
Kosten:  22.196 ú / a 
Erlöse: - ú / a 
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 Regionale Beziehungsgeflechte und  Wertschöpfung s-4.4
ketten  

Regionale Märkte und Beziehungsgeflechte sind eine wesentliche Grundlage, um Wertschöpfungsketten entlang z.B. 

eines regionalen Produktes aufbauen zu können. Denn über den gesamten Produktzyklus muss von der Rohstoff-

bereitstellung bis zur Platzierung des verkaufsfähigen Produktes eine positive Wertschöpfung für jeden Beteiligten in 

der Kette organisiert werden. Nur dann können belastbare Wertschöpfungsketten erarbeitet und im Markt platziert 

werden (siehe z.B. Abbildung 16). 

Hier werden nachfolgend direkte und langfristige, auf das Agrarholz ausgerichtete Wertschöpfungsketten diskutiert und 

dargestellt. Dabei soll auch erwähnt werden, dass die Renaturierung von Fließgewässern weitere Wertschöpfungs-

ketten positiv beeinflussen können.  

Bei der Bauausführung der Gewässerrenaturierungen können z.B. auch das örtliche Handwerk und die regionale Bau-

wirtschaft (wie beispielsweise Tiefbau- und Landschaftsbaufirmen, Baumschulen sowie Steinbrüche) profitieren.  

Gleiches gilt indirekt z.B. auch für den Tourismus, indem die Gewässer attraktiver werden, das Landschaftsbild und die 

Erholungseignung einer Landschaft aufwerten und dadurch z.B. von Tagestouristen oder Naherholungssuchenden aus 

den umliegenden Gemeinden bzw. Städten angelaufen werden. Seitens der städtischen Einwohner gewinnt das 

ländliche Umland als Raum für Erholung und Freizeitaktivitäten an Bedeutung. Auch in der Umweltbildung kann u.a. 

durch die Gewässerrenaturierung und der damit einhergehenden ökologischen Verbesserungen im ländlichen Raum 

der Austausch zwischen städtischer Bevölkerung und praktizierenden Landwirten entwickelt und verbessert werden.  

Durch die Renaturierung erfolgt auch eine Aufwertung der Kulturlandschaft, wodurch die Attraktivität der ländlichen 

Kommunen erhöht wird, z.B. für Zuzüge von Bürger/-innen, Sicherung des Hausbestandes oder für die Bauland-

vermarktung. In Zukunft kann man durchaus damit rechnen, dass besonders nachhaltige, klimafreundliche wie inno-

vative Kommunen im kommunalen Wettbewerb profitieren werden. In interkommunalen Gemeinschaften, wie dem 

Wurzener Land und neuen Stadt-Land-Partnerschaften, wie z.B. im Projekt WERTvoll (siehe Anhang 7) die Stadt 

Leipzig und das Wurzener Land, entstehen neue Beziehungsgefüge zwischen Stadt und Land. Dieses interkommunale 

Zusammenwirken kann und soll auch die Leistungen des ländlichen Raumes stärken und damit die Attraktivität als 

Erholungs-, Lebens- und Arbeitsraum steigern. 

Im Verhältnis der durch eine Gewässerrenaturierung betroffenen landwirtschaftlichen Nutzfläche soll auch die regionale 

Produktion und Vermarktung Ăklassischerñ Landwirtschaftsprodukte erwähnt werden (z.B. Milchverarbeitung und Land-

schaft, Fleisch und Landschaft). Denn auch wenn die durch die Planung betroffene extensive Grünlandfläche relativ 

klein ist, kann z.B. in einer stärker durch Grünland geprägten Kulturlandschaft diese extensive Weide-/ Wiesen-

wirtschaft am Gewässer einen kleinen Beitrag zur Fleisch- und/oder Milchproduktion leisten. Insbesondere in Regionen 

mit biologisch/ökologischem Landbau findet auch in Ackerbauregionen eine Viehwirtschaft statt, die von solchen 

zusätzlichen Futterflächen am Gewässer profitieren können. Unter diesen Umständen ist auch eine extensive Grün-

landplanung am Gewässer zielführend und kann wertschöpfend mit landwirtschaftlichen Betrieben verknüpft werden.  

Ohne die Aussicht auf eine langfristige landwirtschaftliche Nutzung ist jedoch die Einplanung von Grünland aus Sicht der 

Gewässerunterhaltung nicht sinnvoll. Denn wenn diese Flächen nur gemäht und geräumt werden, aber nicht landwirt-

schaftlich genutzt werden, entstehen erhebliche Unterhaltungskosten, die z.B. in angespannten kommunalen Haushalten 

vielerorts gekürzt werden. Das Ergebnis ist dann die unerwünschte Ruderalisierung des Grünlandes (vgl. Kap. 4.1).  
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 Ausgangslage  4.4.1
Der ländliche Raum bietet gegenüber den Ballungsräumen und Städten vor allem geringere Lebenshaltungskosten und 

mehr freie Landschaft an. Ein Teil der Daseinsvorsorge jeder Kommune ist die Bereitstellung von Energie. Dazu be-

steht in jeder Region ein kontinuierlicher Finanzstrom. Werden dazu Rohstoffe in die Region importiert, so verlassen 

erhebliche Mittel den ländlichen Raum. Fördert man nun die Gewinnung von Energie z.B. aus heimischen Energie-

potenzialen wie Biomasse, so werden diese Gelder in regionale/lokale Finanzströme umgeleitet und steigern die Wert-

schöpfung in der Region (siehe Abbildung 13). 

 

 

Abbildung 13: Vom Abfluss finan zieller Mittel durch ungenutzte, regionale Potenziale zu mehr 
Wertschöpfung im ländlichen Raum durch die Nutzung dieser regionalen Potenziale  (IfaS 2018). 

Die Nutzung des Agrarholzes als heimischen Rohstoff, z.B. in der Wärmebereitstellung, verbindet im ländlichen Raum 

die Umsetzung der EG-WRRL mit einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion und der Energiebereitstellung im 

Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Dadurch werden Konflikte in der Flächenverfügbarkeit durch die Organisa-

tion regionaler Wertschöpfungsketten entschärft und ländliche Partnerschaft gestärkt. 

Aus Sicht eines Vorhabenträgers und Projektentwicklers ist es von Bedeutung, die regionalen Beziehungsgeflechte zu 

möglichen Verwertungslinien für z.B. eine Wärmebereitstellung mit der Rohstoffbasis Holz zu analysieren. Erste 

Ansprechpartner sind die Kommunen mit ihren eigenen Liegenschaften und Gesellschaften, z.B. Stadt-/Landwerke. 

Darüber hinaus sind andere privatwirtschaftliche Abnehmer wie auch landwirtschaftliche Betriebe mit einem hohen 

Wärmebedarf als mögliche Ansprechpartner zur Organisation regionaler Wertschöpfungsketten von Bedeutung. 

Erneuerbare Energieträger konkurrieren mit fossilen Energieträgern im Markt. Ein Leitmarkt ist der Heizölmarkt, der in 

den letzten 15 Jahren Schwankungen von rund 46 ú bis 83 ú pro 100 Liter Heizºl bei Abnahmen von 3000 Liter aufwies 

(siehe Abbildung 14 und Abbildung 15).  

Der Markt für Hackschnitzel weist ebenso enorme Schwankungen auf, so fiel der Preis pro Tonne von 121 ú im Januar 

2019 auf 75 ú im September 2019 (vgl. CARMEN e.V.). Grund daf¿r sind die geschªdigten Wªlder durch die Trocken-

heit in 2018 und 2019 sowie die ansteigenden Jahresmitteltemperaturen. Letztere verschieben die Wuchsräume der 

Baumarten, z.B. die der Fichte in höhere Lagen bzw. in Richtung Norden. In Folge werden die durch den Borkenkäfer 

befallenen und in ihrer Holzqualität entwerteten Bäume auch als Hackschnitzel vermarktet und schaffen so ein 

Überangebot im Markt.  
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Abbildu ng 14:  Volatiler Leitmarkt Heizöl 2009/2014/2019 ( Heizölpreis im Bundesdurchschnitt  
am 17.09.2019 73,40 ú/100 l mit MwSt., 61,68 ú / 100 l ohne MwSt. ,  
Quelle: https ://www.tecson.de/phe izoel.html , Zugriff am 17.09.2019 ) 

 

Abbildung 15:  Volatiler Leitmarkt Rohöl 1975 ï 9/2019 (Quelle: https://www.tecson.de ,  
Zugriff am 17.09.2019)  

https://www.tecson.de/pheizoel.html
https://www.tecson.de/pheizoel.html
https://www.tecson.de/pheizoel.html
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Im Ergebnis wird kein Landwirt Agrarholzsysteme anbauen, wenn dieser keine verlässlichen und langfristigen Abnah-

meverträge in Aussicht gestellt bekommt. Wesentlich zur Absicherung der Investitionen in diese Dauerkultur ist ein 

Vertragsmodell, welches einerseits einen verlªsslichen Basispreis garantiert (z.B. 90 ú/t) und andererseits eine be-

grenzte Verhandlungsoption in der Zukunft bei Fälligkeit der Rohstoffbereitstellung bietet. Denn steigende fossile Ener-

giepreise, neue Steuern wie z.B. die CO2-Bepreisung oder andere Marktdaten können Chancen für die Bioenergie 

bieten, die kooperativ und risikobezogen in der Wertschöpfungskette geteilt werden können und sollen. 

So ist es für die Entwicklung des ländlichen Raumes bedeutsam, langfristige regionale Geschäftsbeziehungen aufzu-

bauen und damit die Sicherung der Rohstoffbasis zu erreichen. Denn nur so ist auch eine langfristige Sicherung des 

guten Erhaltungszustandes des hier verfolgten WERTvollen Gewässerrenaturierungskonzeptes möglich. 

 Aufbau einer lokalen Wertschöpfungskette  durch ein Nahwärmenetz ï 4.4.2
ein Praxisbeispiel  

Im September 2019 lag der Rohstoffwert von Holzhackschnitzeln (Erzeugerpreis 17.09.2019) bei 1.215 ú ha
-1
 a

-1
. Dieser 

Rohstoff ersetzt ein  quivalent von 6.366 Liter Heizºl mit einem Wert von 3.927 ú (Handelspreis 17.09.2019), jeweils ohne 

Steuern. Die Spanne zwischen Erzeuger- und Handelspreis verdeutlicht das Wertschöpfungspotenzial im regionalen 

Wªrmemarkt. Es macht also durchaus Sinn, eine regionale Wertschºpfungskette ĂAgrarholzñ aus Sicht der Kommune und 

notwendiger Gewässerrenaturierungen zu analysieren.  

Tabelle 16: Heizöläquivalent von Agrarholz (WAGENER et al. 2019)  

Agrarholzs ystem  
Erntemenge (WG 35%) 

[pro Jahr und ha]  
Energiepotenzial  
[pro Jahr und ha]  

Heizölä quivalent  
[pro Jah r und ha]  

Agrarholz mit Überstand ï langfristi-
ger Zyklus 

13,5 t TM 63,66 MWh 6.366 l  

Agrarholz ï langfristiger Zyklus 14 t TM 66,00 MWh 6.600 l 

Agrarholz ï mittelfristiger Zyklus 12 t TM  56,56 MWh 5.656 l 

Die Steigerung der regionalen Wertschöpfung wird u.a. über die Substitution von importierten fossilen Energieträgern 

durch regionale Rohstoffe ermöglicht. So bleiben die Geldwerte in der Region, können dort weitere Investitionen aus-

lösen und Steuern einbringen (vgl. Abbildung 16). Die regionale Wertschöpfung ist die Summe aller zusätzlichen Werte, 

die in einer Region innerhalb eines bestimmten Zeitraumes entstehen. Der Begriff ĂWertñ kann hierbei eine subjektiv 

unterschiedliche Bedeutung erfahren, d.h. er kann ökonomisch, ökologisch und soziokulturell verstanden werden.  
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Abbildung 16:  Vereinfachte Wertschöpfungskette vom Rohstoff zur Wärmebereitstellung  

Anhand eines aktuellen Beispiels in der Gemeinde Thallwitz werden die Ökonomien eines in Planung befindlichen 

Nahwärmenetzes mit einem potenziellen Agrarholzanbau im Rahmen von Gewässerrenaturierungen zusammengeführt 

und mit weiteren Ökosystemleistungen in der Region und damit verbundener Märkte verknüpft. Nachfolgend werden 

einige Rechengrößen aus den Variantenbetrachtungen eines Nahwärmenetzes mit den vorhandenen Erdgas-Brenn-

wertkesseln dargestellt (vgl. Abbildung 17). 
























































































































































































































































































































